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Krankenkassen

und Berufsgenossenschaften
wenden sich im Interesse der Sozialversiche¬

rungsträger bei Bedarf von Angestellten an die

Stellenvermittlung
des Zcntralverbandes der Angestellten.

Hier finden sie füralleArten vonStellungen,vom
Geschäftsführer bis zum Bureauangesteilten,

geeigneteBewerber

Ab Berufsorganisation der Angestellten der

Krankenkassen und Berufsgenossenschaften
verfügen wir über

vorgebildete Angestellte
die innerhalb unserer Gewerkschaft durch die

»Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte

Sozialversicherung fortlaufend über alle Ver¬

änderungen derGesetzgebungaufdem«Gebiete
der gesamten Sozial versicheiung auf dem lau-

fendengehalten und durch besondere Bildungs¬

veranstaltungen über alle fachlichen Fragen
ihres Berufs unterrichtet werden.

Die Henuhung unserer Stellenvermittlung ist kostenlos.

Jede Krankenkasse oder Berufsgenossenschaft
wende sich deshalb vertrauensvoll an den

ZENTRALVERBAND DERANGESTELLTEN
ABT. II l NG STELLENVERMITTLUNG

Berlin SO 26. Oranienstraße 40/41

rele^rani.iKi.lr : >K<.pfarbritf>r Hi-rliu< Fernsprecher. Moritzplatz Nr. 9031/55
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Ein Willkommgruß den Kämpfern!
Zur Reidiskonferenz des Zentralverbandes der Angestellten

für die Angestellten und Beamten der Sozialversidierung

W:nn diese Zeitschrift ins Lau J hinausgeht, eilen die Vertreter der Angestellten und Beamten,

der Träger der Sozialversidierung, aus allen Gauen unserer deutsdien Republik nach Thü¬

ringen, dem „grünen Herzen Deutschlands". Dort tritt am IL Oktober 1925 in Rudolstadt,

der eiinnerungsreidien Saalestadt, eine Reichskon ferenz des Zentralverbandes der An¬

gestellten für die Angestellten und Beamten der Sozialversidierung zusammen. Angestelite
und Beamte a.ler Sozialversidierungsträger werden sidi dort versammeln, um über ihre Berufs¬

agen, ihre gewerksdiaftlidien Forderungen und den Ausbau der deutsdien Sozialversidierung
:u beraten.

Sie werden zurüzkzublizkcn haben auf sdiwere Jahre, die finster hinterjhnen liegen, und sie

werden Riditlinien festlegen für die Aufgaben der Zukunft.
Die Angestellten und Beamten der Sozialversidierung haben in ihrem gewerksdiaftlidien Ringen
immer einen sciweren Stand gehabt. .£
In der Haupts^die sind es die Regierungsstellen und Versidierungsbchörden, gegen die sie zu

kämpfen haben. Diese verfolgen die Angestellten und Beamten der Sozialversidierung seit Jahr¬

zehnten mit ihrer Mißgunst. Immer noch gibt es große Kreise unter den Angestellten der Sozial-

rsidiertmg, denen von ihnen die Fortschritte des modernen Arbeitsrechts streitig gemadit werden.

: Anerkennung des Tarif- und Betriebsräterechts — bei allen anderen Aibeitnchmcrgruppen
langst eine SebstverständliJikeit — ist heute noch Gegenstand unzähliger Verhandlungen, Be¬

neiden und Prozesse.

Die Angestellten und Beamten der Sozialversidierung führen diesen Kampf nidit nur um

rerieller Interessen willen. Sie sind sidi ihrer hohem Aufgaben bewußt, die Funktionäre des

rktätigen Volkes, Diener der Volksgesamtheit zu sein. Aber um diesem verantwortungsvollen
Amt gewadiseu zu sein, fordern sie audi {ur sidi geredite Arbeitsbedingungen und die Frei-

t des wirtsJ-a(tlidien und sozialen Aufstiegs.
dem Kampf der Sozialversicherungsangcstellten um ein modernes Angestelltenredu hat

Zentralvci band der Angestellten die Fuhrung. Wenn er jetzt wiederum die Delegierten aus

i ganzen Reidi zusammenruft, dann deshalb, wc^il Sammlung der Anfang neuer Kämpfe
Die Reidiskonferenz wird eine machtvolle Kundgebung fü; die Forderungen der SoziaUer-

.eiungsangestellten sein. Sie wird d.e Aik Stellten und Bw.mten im ganzen Reidi aupufen,
^immenzusteh^n und Hand in Hand an dem großen Werk ihres beiujlid>en Au[<:iLges und

dei Vcibe^crüng der gesamten Sozialversicherung zu sdiaffen.

Der Tagung ein „Glück auf!"



Kassenverbände und Arbeitsgemeinschaften der

Versicherungsträger.
S n i Ok

LXie

deuts« ersich«erung krankt, trotz-

Jdem sie r und auch wohl jetzt noch

Land als Vorbild galt und ilt,

m s«i ü n L kh n, an ihi

großen X rsplitterung. Nicht nur ist sie jje-

» hieden in m«ehrere grobe Versicherungszweige,
I r Versicherungszweig verästelt sich

ie Krankenversicherung am meisten) wieder

in eine Anzahl Versicherungsträger, deren or-

ganisato lv i Aufbau stark voneinander ab¬

weicht Dabei ist schon die Trennung in Ver-

sicheruni e innerlich (ranz unberechtigt
\\" t neb nander die Invaliden- und

Ang«estelltcnversi< herung bestehen, die b«-ide

di» Zweckbestimmung haben, dann ist

n Nonsens, der auch durch den Hinweis,

daß der Versi hertenkreis Beider Versfcherungs-
• stark voneinander abweicht, nur sehr

hwach verteidigl wird. Denn in ihrer sozialen

Struktur und ihrer wirtschaftlichen Lage unter*

scheid«en sich Arbeiter und Angestellte heute so

wei ig, dab «ine getrennte Versicherung beider

:i unberechtigt erscheint Andererseits ist

er auch die Trennung von Invaliden- und

Krankenversicherung innerlich unbegründet In-

Üditat ist letzten Endes nur Fortsetzung von

nnkh< it. Gewib mag man einwenden, dab die

Krankenversi« herung den voi übergehenden
S< haden d n und beseitigen soll, die Inva¬

lidenversicherung dagegen Daaerschäden aus¬

zugleichen hat, und dali diese Verschiedenheit

der Aufgaben einen anderen Verwaltungs-* und

Finanzierungsapparat «rl« rt. T. I hlich ist

sehr wohl möglich, beide Aufgaben einem

einzigen Apparat zu übertragen. Die Knapp-
sch versichern! f beweist dt trotz aller

Mängel, tagtäglich. Und nun «li«- Unfallver¬

sicherung! s umfaßt nur eine ganz bestimmte
Art von h • Keiten ganz bestimmter Berufs-

iw< die bei nicht von der Vi rsii herung
rrfabten Betrieben von der Kranken- und Inva¬

lid« nv< rsu herung bt treut werd< n müssen.

Schon iese ITitsache ben
.

•

\s auch »ine

besond Unföllv« herung zu entbehren .¦

Ohnehin v ischen d Grenzen zwischen

und Krankenversich« rung
immer mel Beispiel sei die neue Ver-

f übt Eil iehung der Berufskrank¬
heiten ii die Unfallversicherung angeführt

Hinzu tritt nun noch dir Zersplitterung inner¬

halb der einzelnen Versicherungszweige Sie
im einzelnen zu erläutern, dort ich nur hier

r a Li, Berlin.

ersparen. Mag man euphemistisch diese X

splitterung als Betonung des Eigenlebens d

einzelnen Berufsstände bezeichnen, in Wirklich-

it ist sie ein Beweis lür das Wort, das einn

im Kriege ausgesprochen wurde: „Die Deut¬

sdien waren gute Organisatoren? Sie sind n

gute Registratoren!"
Trotzdem darf man nicht übersehen, dal

schon seit langem das Grundübel

deutschen Sozialversicherung von vielen i

kannt und bekämpft worden ist. Die hi« r

resultierende Bewegung kennzeichnet sich dui

zwei prägnante Forderungen: „Vereinheitliche:
der Versicherung" und JEinheitskasse in

Krankenversicherung'4, Erfolge sind, um •

gleich vorwegzunehm«en, bis jetzt nur in s

bescheidenem Maße erzielt worden. Zwar

vcrsicherunnstechr.isch gesehen, nicht das

ringste gegen diese Forderungen ins Feld

führen. Grob aber sind die Widerstände

politischem Gebiet, und da in Deutschland i .

versicherungstechnische, sondern politische li

teressen das Uebergewicht haben, ist an i

Verwirklichung dieser Forderungen noch lan

nicht zu denken. Immerhin aber können au

die Gegner des Einheitsgedankens nicht

leugnen, dab eine Zusammenfassung der Kl

nottut, und man kann es als Zeichen begim
der Einsicht begrüßen, dab diese Zusamm«

fassung sich immer mehr bemerkbar macht

Das beste Beispiel bietet hier die Kranken¬

versicherung. Leider haben wir noch k'

Uebersicht darüber, wieviel Krankenkassen.

bände nuf örtlicher oder bezirklicher Grund]

vorhanden sind. Wenn im Jahrbuch der K

kenv«ersicherung 1924 angeführt ist, dab 3f> v.

der berichtenden Kassen mit 32,83 v. 11.

Mitglieder einem solchen Kassenverbande anc*

hörten, so ist sicher nur ein kleiner T«

Kassen in dieser Beziehung erfaßt worden

schon diese Zahlen sind sehr erfreulich

bis jetzt erfolgt der Zusammenschluß der Kas

vollständig freiwillig, ein Zwang zum B<

zu einem Verband kann auf die Kassen

ausgeübt werden« Trotzdem ist «in

Zwamr da, wenn er auch nicht aus dem G<

sondern aus d<-n Zeitumständen heraus

ren ist. Den stärksten Antrieb zum Z

iimenschluli der Kassen bildet i.än .

Uigeiarg der Arztfrage
Die Aerzteschaft ist bekanntlich ganz

organisiert; sie tritt für gewohnlich der

a .



zelnen Kasse «als geschlossene Einheit gegen¬

über. Will die einzelne Kasse, sofern sie nicht

cüe einzige im bezirk ist, nicht von vornherein

; verlorenem Posten stehen, dann mub sie

.lehnung suchen. Sie findet sie b« -i den

leren Kassen des Bezirks, die in der gleichen

f
age sind. Erst der Zusammenschluß der

Kassen macht es der Aerzteschaft unmöglich,

bei Vertragsabschlüssen eine Kasse gegen die

andere auszuspielen. Besonders stark ist der

Zwang zum Zusammenschluß durch die neuen

Zulassungsbestimmungen und -grundsütze des

;chsausschuss_:s für Aerzte und Kranken¬

den vom 15. Mai 1925 geworden, nach denen

• Zahl der zuzulassenden Aerzte sich nach

der Zahl der Versicherten im Bezirk des Ver-

herungsamts bestimmt. Der Reichsausschub

t hiernach alle Kassen des Bezirks als Ein-

ir auf, und di«.* Kassen würden sich ins eigene

isch schneiden, wollten sie dieser Auffassung

ht durch schleunigen Zusammenschluß ge¬

ll*, werden.

bildet nun aich die Regelung der Arztfrage

n Antrieb zum Zusammenschluß, so wäre es

h grundfalsch, die Aufgaben der Kassenvt i -

nde darin erschöpft zu sehen. Schon im

Gesetz ist der Rahmen für die Tätigkeit der

ssenverbände ($ 407 RVO) erheblich weiter

»pannt. Es soll hier nicht meine Aufgabe sein,

darin liegenden Möglichkeiten im einzelnen

erörtern. Nur hinweisen möchte ich bö¬

sen lers auf di:* Aufgaben aus Ziffer 5 des

407 RVO. Hierunter läßt sich nämlich die

;wendung von Kessenmitteln für Zwecke der

mderen oder allgemeinen Krankheitsver-

g gemäfi §363RVO. unterbringen. Gerade

vorbeugende Tätigkeit der Kassen ist ein

,

das weniger der einzelnen Kasse als

; ehr dem Kassenverbande zufällt. Was die

• Ine Kasse hier leistet, muß mehr oder

ig : imir.e. Stückwerk bleiben, da si- stets

tir einen Teil der Versicherten erfassen kann.

der Kassenverband kann auf diesem Ge¬

wirklich I rsprießliches leisten. Und mir

*_: rade diese Tätigkeit augenblicklich für

viel wichtiger erscheinen, als /. B. die Er-

chtung von Genesungsheimen, deren Wirken

nur einer beschränkten Zahl von Ver-

rten zugute kommen kann.

rens sind damit die Aufgaben des

Verbandes nicht erschöpft. Sehr wirkungs-

Arbeit könnte er leisten auf dem G«>biete

' temeinlast Wie die Gemeinlast sich jetzt

lt, hat sie wenig Freunde gefunden, und

Stimmen mehren sich, dir ihre völlige Be¬

ding verlangen. Das hieße nun wiederum,

Kind mit dem Bade ausschütten. Der Ge¬

danke der Gemeinlast ist gut, er muß nur in

die richtige Form gegossen weiden. Die Form

aber ist der Kassenverband. Man übertrage

ihm den Lastenausgleich, und lasse die ange¬

schlossenen Kassen selbst bestimmen, welche

Leistungen von der Gemeinlast erfaßt werden

sollen. Man darf überzeugt sein, daß bei dieser

Lösung der Gemeinlast neue Freunde erwachsen

werden.

Allerdings würde Vorbedingung dafür sein ein

gesetzlicher Zwang zum Zusammenschluß der

Kassen. Ist auch ein Teil von der Notwendig¬

keit des Zusammenschlusses überzeugt, so wird

es immer Kassen geben, die aus egoistischen

Gründen sich abseits halten werden. Sie von

der Arbeit in der Gemeinschaft zu entbinden,

liegt kein Grund vor. Da sie freiwillig sich

nicht beteiligen werden, muß eben der Gesetz¬

geber eingreifen. Wiederum darf aber der ge¬

setzliche Zwang nicht so weit gehen, den

Kassenverbänden ihre Aufgaben im einzelnen

vorzuschreiben. Die innere Ausgestaltung des

Verbandes möge Sache der Beteiligten bleiben.

Zwang beim Zusammenschluß, Frei¬

heit in der Ausführung! Bis dies Ziel

erreicht ist, heißt für die Kassen die Losung:

Intensive Förderung des Gedankens des frei¬

willigen Zusammenschlusses.

Haben die Krankenkassen im eigenen Hause

erst Ordnung geschaffen, dann können sie sich

auch den größeren Aufgaben stärker zuwenden,

die unter dem Namen der Arbeitsgemeinschaften

der Versicherungsträger bekannt sind. Eine

ganze Reihe solcher Arbeitsgemeinschaften be¬

steht bereits, doch dringt von ihrem Wirken

sehr wenig an die Oeffentlichkeit Woran das

liegt, mag hier ununtersucht bleiben. Notwendig

sind die Arbeitsgemeinschaften jedenfalls. Da¬

von ist auch die Reichsregierung überzeugt

In dem Gesetz über G«esundheitsfürsorg< in

der Reichsversicherung ist «ine Bestimmung

vorgesehen, die den Reichsarbeitsminister er¬

mächtigt, zwangsweise Arb« itsgi meinst halt

zu bilden. Dogegen ist nichts einzuwenden, nui

ist auch hier den Beteiligten in der Durch¬

führung größtmögliche Freiheit zu gewähren.

Die Bedeutung der Arbeitsgem«eins< hatten

liegt in erster Linie* in der Aufstellung von

Grundsätzen für die Durchführung d«es Heil¬

verfahrens, dann aber euch in der vorbeug«en-

den Tätigkeit Wertvolle Arbeit werden sie

leisten können auf dem Gebiet» der hygieni¬

schen Volksaufklärung, besonders auch bei der

Durchführung der kommenden Reichsgesund¬
heitswoche. Für ihre Arbeit sollen hier nur

Andeutungen gemacht werden. Notwendig ist

vor allem, daß auf dem W«ege des Zusammen-



Schlusses ein Schritt getan wird, der den Wün¬

schen nach Vereinheitlichung entgegen kommt,

der andererseits die nicht zu stören braucht,

die in der Zersplitterung das Heil sehen. Kassen-

verbinde und Arbeitsgemeinschaften scheinen

hier die Lösung zu bieten.

Der Entwurf eines Arbeitslosenversicherungsgesetzes.
Von Gustav Wasewitz, Bureauvorsteher

Die
reichsgesetzliche Regelung der Arbeits¬

losenfürsorge wurde durch den Ausgang

des Weltkrieges, der Deutschland neben dem

militärischen und politischen auch einen wüt-

schaftlichen Zusammenbruch brachte, dringend

notv.ei.dig. Vorher hatten neben einzelnen Ge¬

meinden nur die Arbeitnehmerverbande im

Wege der Selbsthilfe eine Unterstützung Ar¬

beitsloser durchgeführt. Diese Unterstützungs¬

einrichtungen, örtlich begrenzt oder nur auf den

Kreis der Mitglieder beschiankt, reichten nicht

aus, als die zurückflutenden Heere immer neue

Massen von Erwerbslosen brachten. Eire der

ersten Handlungen des Rates der Volksbeauf¬

tragten war deshalb die Reichsverordnung für

Erwerbslosenfürsorge vom 13. November 1^18.

Diese Fürsorge war aus öffentlichen Mitteln zu

gewahren. Sie bestand aus einer Erwerbslosen-

und Kurzarbeiterunterstützung; den Gemeinden

war es überlassen, Krankenkassenbritrüge für

die Erwerbslosen fortzuzahlen. Später wurde

durch eine Verordnung vom 16. April 1919 de

Gemeinden die Weiterversicherung der Er¬

werbslosen zur Pflicht gemacht und ihnen außer¬

dem das Recht gegeben, sämtliche Erwerbslose

bei der Al.g» meinen oder einer anderen gesetz¬

lichen Krankenkasse gegen Krankheit zu ver¬

sichern. Dies«* Verordnungen wurden im Laufe

der Zeit mehrfach verändert; die letzte, zurzeit

noch geltende Verordnung über Erwerbslosen¬

fürsorge vom 16. Febnm 1924 trägt bereits

einen versicherungsähnlichen Charakter, sie legt

den Aibeitgebern und Arbeitnehmern Pflicht¬

beiträge auf, macht aber die Unterstützung

immer noch von dem Nachweis einer Bedüttig-

keit abhängig. Das Verlangen [ach einer Ar¬

beitslosenversicherung wurde inzwischen immer

größer. Bereits im Jahre 1920 stand ein Refc-

r«tntenentwml zu einem Arb* itslosenversiche-

nngsgesetz zur Diskussion (Reichsarbeitsblatt
1020 S. 391). Dieser Entwurf wollte zur Ver¬

meidung eines groben Verwaltungsapparates
die Krankenkassenverbände zu Tragern der Ar¬

beitslosenversicherung machen; di*? Kranken¬

kassen sollten die B iträge einziehen und Unter-

Stützungen auszahlen, im übrigen aber Mittel

l Verhütui g und Beseitigung der Arbeits¬

losigkeit bereitstellen. Die an diesem Entwurf

itik fand in einem zweiten Entwurf

s ütx ine vorläufige Arbeitslosen-

BI (Retchsarlx itsblatt 1921 S. 839)
eine g se Berücksichtigung. Er wollte gleich-

is von der Sei Fl mg eines b«esond Ver-

herungst > Abstand nehmen ur.d sich, die

Kiar r .ss. n und Arbeitsnachweise dienstbar

2;

der Allgem. Ortskrankenkasse der Stadt Berlin.

machen; erstere sollten die Beiträge einziehen,

letztere die Unterstützung durchführen. Im A

fang des Jahres 1923 legte dann die Reici.s-

regierung dem Reichstage einen Gesetzentwurf

über eine vorläufige Arbeitslosenversichen

vor, der aber unerledigt blieb. Auch er wollt»

nur eine vorläufige Versicherung schaff

weil — nach der Begründung — die mangeln¬

den Erfahrungen auf dem Gebiete eine end¬

gültige oder dauernde gesetzliche Regelung

dieser Materie noch nicht angezeigt erscheir i

Heuen.

Jetzt veröffentlicht die Reichsregierung ii..

Reichsarbeitsblatt Nr. 34 den Entwurf eir

Gesetzes über Arbeitslosenver¬

sicherung, der nach den Meldungen d

Tagespresse bereits die Zustimmung des Rcirl

rates gefunden haben soll. Nachdem uns 1

rriis England (seit 1911), Oesterreich, Pol«

Rußland, Italien und Queensland mit oft

liehen Arbeitslosenversicherungen vorang- .

h

gen sind und die Ergebnisse einer b*

siebenjährigen Erwerbslosenfürsorge vorlieg

glaubt jetzt auch die Reichsregierung Vi -

schlage zu einer endgültigen Arbeitslos

Versicherung vorlegen zu dürfen. Der Entwurf

— dessen kritische Besprechung vorbeha

wird — sieht als Trager der Arbeitslosenver¬

sicherung rechtsfähige Arbeitslosenkassen v

deren Bezirke sich in der Regel mit den B» -

zirken der Landesämter für Arbeitsvermitt.

decken sollen. Organe der Landesarb eil

losenkassen sind nach dem Entwurf der A ü

schuß und Vorstand. Ersterer best

aus dem Vorsitzenden und den Arbeitgeber- u

Arbeitnehmerbeisitzern des Verwaltungsaus-

schusses des Landesamts für Arbeitsvem _'

lung, letzterer aus dem Vorsitzenden d< I

Landesamts für Arbeitsvermittlung und je d

Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnel :

die von dem Ausschuß gewühlt werden.

Ausschuß stellt die Satzung und den

anschlag auf, während dem Vorstand die \

Waltung und Vertretung der Arbeitslos«

obliegt. Bei jtder Aibeitslosenkasse b

eine Spruchkammer aus dem Vcrsit

des Oberversicherungsamts und je einem \

treter der Arbeitgeber und Arb« itneh:

dem Kassenaussch:ß. Die Beisitzer in d<

Ausschüssen, Vorstanden und Spruchkamrr
verwalten ihr Amt unentg* itlich als Eh:

Soweit die Beamten der Arbeitslos«

nicht staatliche oder gemeindliche Beam:

soll ihnen die Landesregierung die R«ed

Pflichten der staatlichen oder gerne;



Beamten übertragen. Bei dem Reichsamt für

Arbeitsvermittlung besteht eine Reichsaus-

gleichskasse. Organe dieser Kasse sind

ebenfalls ein Ausschuß und Vorstand.

Der Ausschuß wird aus dem Präsidenten und

n Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeisitzern

des Verwaltungsrats des Reichsamts für Ar¬

beitsvermittlung gebildet, während der Vorstand

der Reichsausgleichskasse aus dem Präsidenten

des Reichsamts für Arbeitsvermittlung und je

drei Arbeitgebern und Arbeitnehmern besteht,

die von dem Ausschuß gewählt wurden. Bei

den Reichsversicherungsamt wird ein Spruch¬

senat für die Arbeitslosenversicherung er¬

richtet. Die Aufsicht über die Landesarbeits¬

losenkassen führt dos Reichsamt für Arbeits-

rmittlung, während der Reichsarbeitsminister

die Reichsausgleichskasse beaufsichtigt.

Für den Fall der Arbeitslosigkeit ist ver¬

sichert, wer auf Grund der Reichsversiehe¬

rungsordnung oder des Reichsknappschafts-
setzes der Krankenversicherungspflicht unter¬

liegt und nicht von der Arbeitslosenversicherung

befreit ist. Versicherungsfrei sind die

P'^sonenkreise, die schon jetzt von der Er-

• rbslosenfürsorge befreit werden können. Aus¬

genommen sind nur die städtischen Hausange¬

stellten, die bisher auch zu befreien waren,

lieber Befreiurgsanträge entscheidet, wie jetzt,
die Krankenkasse. Die Versicherungspfiicht zur

Arbeitslosenversicherung, wie auch die Mit¬

gliedschaft decken sich mit dem Beginn und

br.de der krankenversicherungspflichtigen Be¬

schäftigung. Eine Weiter Versicherung

ist zugelassen, wenn der Arbeitnehmer in den

letzten 24 Monaten mindestens 26 Wochen hin¬

durch gegen Arbeitslosigkeit pflichtversichert
wer. Die Weiterversicherung ist binnen drei

ochen der Krankenkasse anzuzeigen. Ueber

An-, Um- und Abmeldungen gelten die

Vorschriften aer Krankenversicherung. Wird

ne versicherungsfreie Beschäftigung wieder

arbeitslosenversicherungspflichtig, dann hat das

der Arbeitgeber der Krankenkasse anzumelden.

Arbcilslosenunterstüzung erhält,

r arbeitsfähig, arbeitswillig, aber unfreiwillig

itslos ist, die Anwartscheft erfüllt und seinen

spruch auf Arbeitslosenunterstützung noch

rieht erschöpft hat. Für Arbeitslose unter

-ii Jahren und langfristig Arbeitslose soll die

terstützung wieder von einer gemeinnützigen
beitsleistung abhängig gemacht wer-

i, die ihnen nach Lebensalter, Gesundheits¬

stand und häuslichen Verhältnissen zugemutet
den kann, die Arbeitsvermittlung nicht ver-

gert ur.d ihnen keine Nachteile für ihr spa¬

teres Fortkommen bringt. Arbeitslose, deren

^eitslosigkeit durch Ausstand oder Aus¬

sperrung ganz oder überwiegend verursacht

erhalten wahrend des Ausstandes oder der

s^perrung keine Unterstützung. Die A n -

r tschaft auf Unterstützung ist erfüllt,

wenn der Arbeitslose in den letzten zwölf Mo¬

naten mindestens 26 Wochen in einer versiche¬

rungspflichtigen Beschäftigung gestanden hat.

Unter gewissen Voraussetzungen verlängert

sich die Zeit, während welcher die Beschäfti¬

gung nachzuweisen ist, auf 24 Monate. Der An¬

spruch auf Arbeitslosenunterstützung endet,

wenn innerhalb von zwölf Monaten für ins¬

gesamt 26 Wochen Unterstützung bezogen
wurde. Abweichungen sind zulässig. Die Ar¬

beitslosenunterstützung besteht aus

der Hauptunterstützung des Versicherten und

Familienzuschlägen für Angehörige. Die Höhe

der Arbeitslosenunterstützung bestimmt sich

nach dem Arbeitsentgelt. Für die Bemessung

der Unterstützung werden 5 Lohnklassen vor¬

geschlagen, mit einem wöchentlichen Arbeits¬

entgelt bis zu 10, 20, 30, 40 Mk. und darüber.

Für die Bemessung der Unterstützung gilt für

jede Lohnklasse ein Einheitslohn. Dieser be¬

trägt mindestens 10 Mk. wöchentlich und steigt

für jede Klasse um weitere 10 Mk. bis zum

Höchstsatz von 40 Mk. wöchentlich. Die Haupt¬

unterstützung beträgt 40 Prozent des jeweiligen
Einheitslohnes; sie erhöht sich für jeden zu¬

schlagsberechtigten Angehörigen um 5 Prozent

des Einheitslohnes bis zum Gesamtbetrage von

65 Prozent des Einheitslohnes. Die Zahlung er¬

folgt nur für die Wochentage.

Jeder Arbeitslose ist während des Bezuges

der Hauptunterstützung gegen Krankheit

versichert. Für die Krankenversicherung gelten

im allgemeinen die Vorschriften der Reichsver¬

sieherungsordnung. Für die Bemessung des

Grundlohnes gilt ein Siebentel des wöchent¬

lichen Einheitslohnes des Arbeitslosen. Als

Krankengeld ist dem Arbeitslosen ein Be¬

trag in Höhe der Arbeitslosenunterstützung zu

zahlen. Die Arbeitslosen sind Mitglieder der

Allgemeinen Ortskrankenkasse oder, wo eine

solche nicht besteht, der Landkrankenkasse;

waren sie auf Grund des Reichsknappschafts¬

gesetzes versichert, dann gehören sie dem Be¬

zirksknappschaftsverein an. Die Versicherung

bei der früheren Kasse ist zulässig. Auf Antrag

der Krankenkasse hat der Vorsitzende des Ar¬

beitsnachweises Arbeitslose ihrer früheren Kasse

zu überweisen, wenn mindestens 100 Arbeitslose

dafür in Betracht kommen; in besonderen Not¬

fällen kann das auch schon für 50 Arbeitslose

geschehen.

Der Antrag auf Unterstützung ist bei dem

öffentlichen Arbeitsnachweis zu stellen, in

dessen Bezirk der Arbeitslose wohnt. Dieser

Nachweis führt die Kontrolle aus und zahlt

auch die Unterstützungen. Im Streitfälle

tscheidet der Verwaltungsausschuß des Nach¬

weises, in zweiter Instanz die Spruchkamn
der Landesarbeitslosenkasse und schließlich der

Spruchsenat beim Reichsversicherungsamt.

Maßnahmen zur Verhütung und Beendigung d*-r

Arbeitslosigkeit sind vorgesehen. sie ent-



iprechen im allgemeinen den jetzigen Bestim¬

mungen der Verordnung über Erwerbslosen-

f rsorg

Mitt e | für die Arbr itslosenversicherung

werden durch Beitrüge der Arbeitgeber und

rbeitnehmer aufgebracht, beide haben die

Haute d» s Beitragssatzes zu tragen. Den B« i-

tragssatz setzt der Ausschub der Lnndesarbeits-

I« st; er ist nach dem Grundlohn zu

lachten, d» ; für die Beitrage» zur Kranken¬

kasse maßgebend ist. In der Regel dürfen

j«doch die Beitrage den Reichshöchst¬

satz von 2 vom Hundert des Grundlohnes

nicht übersteigen. Die Erhebung und Abfüh¬

rung der Arbeitslosenbeiträge geschieht in dei

bisherigen Wei< Zur Abgeltung ihrer Ver-

waltungskosten erhalten die Krankenkassen eine

Entschädigung, die der Präsident des Reichs¬

amts für Arbeitsvermittlung im Benehmen mit

dem Präsidenten des Reichsversicherungsamtes
festsetzt.

Für di<* Arbeitslosenversicherung der See-

u t e sind Vorschriften vorgesehen, die eb«

falls den schon bestehenden Bestimmungen für

die Erwerbslosenfürsorge entsprechen. Die H

trage sind von den Arbeitgebern an die S

berufsgenossenschaft (Seekasse) zu entrichte

welche sie an die Reichsausgleichskasse abzu¬

führen hat.

Eine Anzahl von Bestimmungen regelt .

Rechtsverhältnisse während der Ueber-

gangSZeit Bis zum Ablauf von sechs Mo¬

naten nach dem Inkrafttreten des Gesetz» 5

sollen Arbeitnehmer, die sonst nicht pflichtv
sichert sind, sich freiwillig versichern k«i

n«n, wenn sie in den letzten 24 Monaten min¬

destens 26 Wochen eine Beschäftigung als

Arbeitnehmer ausgeübt haben, die nur desh;

nicht arbeitslosenversicherungspflichtig w

weil sie vor dem Inkrafttreten dieses Ges« I

la«g. Dem Entwurf schließen sich Straf Vor¬

schriften verschiedenster Art an, die zuw.

Teil den Vorschriften der Reichsversieherungs¬

ordnung entsprechen.

Die freiwillige Invalidenversicherung nach § 1440 RVO.
Von Bürgermeister F r.

Durch
das Gesetz über Ausbau der Ang«—

stellten- und Invalidenversicherung und

über Gesundheitsfürsorge in der Re ichsversiche-

rung vom 28. Juli 1925^ hat der § 1440 RVO.

folgende Fassung erhalten:

„Bei der Srlbstversicherung und Weit«erver-

liche-rung sind Beiträge in der dem jeweiligen
Einkommen entspr«echenden Lohnklasse, min¬

destens aber in der Lohnklasse 2, zu entrichte n.

Freiwillig Versicherte erwerben Marken bei

den Verkaufsstellen des Anstaltsbezirks, in dem

si«* b« schäftigt sind oder sich aufhalten. Frei¬

willig Versicherte können die Versicherung im

Ausland fortsetzen. Zur Fortsetzung der Ver¬

sicherung bei einer Sondeianstalt dürfen Mar¬

ken der im § 1411 bezeichneten Art nicht ver¬

wendet werden (§ 1371)."

Die Neuerungen sindr wenn auch nicht in der

jetzt getroffen«en Form, auf Wunsch der Landes-

rsschenmgsanstalten in das Gesetz aufgenom¬

men worden. Sie sind dem § 1S5 des Ange-
ste Ütenve isirherungsg» s. t/e s in der Fassung
vom 28. Mai 1^24 nachgebildet worden, wo es

hiei., daß * ine freiwillige Versicherung nicht

unter derjenigen G«ehaltsklosse zulassig ist, die
dem Durchschnitt der letzten sechs Pflichtbei-

tsprichf oder am nächsten kommt. Das
G« -

vom 28. Juli 1925 hat auch diese B

Stimmung schärfer gefaßt Jetzt ist die frei¬

willig Weitei • Sicherung nicht unter dei-

Jtsklasse zulässig, di.* dem Durch-
hnitt der letzten vier Pflichtbeiträge « ,t-

spricht oder am nächsten kommt. „Im Falle der

Ibstverskh g (§ 22 d«w Angestelltenver-
») su d die Be iträge nicht untei

Kleeis, Aschersleben.

der dem jeweiligen Einkommen entsprechende
Gehaltsklasse zu entrichten."

Die neue Fassung des § 1440 RVO. bringt t

die freiwillige Versicherung in der Invalid

Versicherung völlig neue Einrichtungen. Gerade

deshalb ist es bedauerlich, daß sie recht wenig

sorgfältig gefaßt ist und zu recht verschied

artigen Auslegungen wie auch Auswirkt?
.

führen kann. Es kommt hierbei ganz darauf

ob der Beurteiler das geldliche Interesse de

Landesversicherungsanstalt oder den Vorteil d

freiwillig Vi rsicherten im Auge hat.

Da ist zunächst die Frage von Bedeutung:
Muß die Selbst- oder Weiterversicherung unl

allen Umständen in der dem jeweiligen Einkoi

men entsprechenden Lohnklasse erfolgen und

treten anderenfalls die noch weiter unten z\

erörterndem Nachteile ein, oder genügt die B«i-

tragsentrkhtung in der Lohnklasse 2? Mit

deren Worten könnte man dio Frage auch d

stellen, wie die Worte: „in in de stens al

in der Lohnkiasse 2* aufzufassen sind. Es gib
heute Landes\ * rsich« rm.gsanstnltcn, die

strengeren Auffassung huldigen und 1

Beiträge in einer Lohnklasse, die dem jew«
Einkommen nicht entsprechen, als ung i

be trachte n (wie, das wird noch weiter unt»

erörtern si in).

Dieser Auslegung muß entg«eg«eng«etret< n w<

den. Nachdem bisher der § 1440 RVO. 1 rs

daß den freiwillig Versicheiten die \\ de

Lohnklasse unter den vorhandenen Lohnki

freisteht, wollte offenbar der Gesetzgeb« :

einen solch radikalen Einschnitt vornehi

di«' freiwillige Versicherung nicht nur mit

2 fc



ichtversicherung in Uebereinstimmung brin¬

gen, sondern sie noch darüber hinaus erschweren,

indem sie nicht nur dem „Entgelt" oder dem Ar-

;»i itsverdienst entsprechend, sondern nach de

rsamteinkommen zu erfolgen habe.

'

s wäre zunächst eine Neuerung, wenn der Ge-

> tzgeber das Gesamteinkommen eines Ver-

sicherten zur Grundlage der Versicherung her¬

anzöge. Es würde sich fragen, was unter dem

„jeweiligen Einkommen" überhaupt zu verstehen

ist und wie es festgestellt werden sollte.

Man denke hier an die selbständigen Gewerbe-

tre ibenden, die doch den Hauptteil der frei¬

willig Versicheiten bilden. Ihr Einkommen ist

icht nur sehr schwankend, sondern überhaupt
>t nach größeren Zeitabschnitten feststellbar.

Was aber das wichtigste ist: Kann überhaupt ein

Zwang auf den freiwillig Versicherten ausgeübt

werden, sein Gesamteinkommen für die Zwecke

der Invalidenversicherung anzugeben? Wir

möchten die Frage verneinen. Jedenfalls ent¬

halt das Gesetz keine Strafbestimmungen zur

Erzwingung solcher Angaben. Man wird des¬

halb dahin kommen müssen, die Absicht des Ge¬

setzgebers dahin aufzufassen, daß die Vor¬

schrift über die Versicherung dem jeweiligen
Einkommen entsprechend eine sogenannte

Soll Vorschrift ist und daß nur die Ver¬

sicherung in der Lohnklasse 1 unzulässig sein

soll.

Die weitere wichtige Frage ist die, wus für

Nachteile einzutreten haben, wenn die Versiche¬

rung in der unstatthaften Lohnklasse erfolgt ist.

Sind die Beitragsmarken vollkommen rechts¬

ungültig und kommen sie für die Anrechnung
auf die Wartezeit, die Erhaltung der An¬

wartschaft und die Rentensteigerung über¬

haupt nicht in Betracht? Für das Gebiet

der Pflichtversicherung bestehen Vorschriften

für den Fall der Entrichtung von Beiträgen in

•mzulässigen Lohnklassen. Sie können aber

cht auf die freiwillige Versicherung ange¬

wendet werder. Es bleiben auch hier für die

Praxis zwei Möglichkeiten: Entweder die unzu-

ssigen Beiträge als restlos ungültig zu er-

¦ren oder sie umzurechnen. Im Interesse*

«ler Versicherten ist der letztgedachte Weg zu

•mpfehlen. Das kann wie folgt geschehen: Hat

z. B. jemand 100 Beitragsmarken der Lohn¬

klasse 1 entrichtet und er müßte die Lohn¬

klasse 2 verwendet haben, so wird einfach um¬

gerechnet und gesagt: Soviel Marken der Lohn¬

klasse 1 sind soviel Marken der Lohnkiasse 2.

Reicht die so errechnete und festgestellte
Markenzahl der Klasse 2 zur vollkommenen

Wartezeit und Erhaltung der Anwartschaft nicht

aus, so kann eben dem Versicherten nicht ge¬

holfen werden. Bei einer solchen Auslegung
muß davon ausgegangen werden, daß die frei¬

willige Versicherung eben keine Pflicht ist und

der Wille und die Absicht des Versicherten be¬

rücksichtigt werden muß. Mit der Markenent¬

richtung wollte er zweifellos seine Anrechte in

der Versicherung aufrechterhalten. Hat er das

schließlich aus Gesetzesunkenntnis ungenügend
getan, d. h. reichen die Marken der Klasse 1 bei

der Umrechnung nicht zur Erhaltung der An¬

wartschaft aus, so ist das seine Schuld. In der

Angestelltenversicherung sind in Auslegung des

§ 185 des Angestelltenversicherungsgesetzes
auch nicht Beiträge in einer unzulässigen Lohn¬

klasse ohne weiteres ungültig. Es findet auch

hier eine Umrechnung statt.

Schließlich wäre noch zu erörtern, ob die Bei-

tiagsüberwachung (§ 1465 ff. RVO.) auch auf

die freiwillige Versicherung ausgedehnt werden

kann, d. h. ob die Kontrollbeamten auch die

freiwillig Versicherten aufsuchen und die

Quittungskarte einsehen können. Hier ging
wohl die Absicht des Gesetzgebers dahin, nur

die Pflichtversicherung der Üeberwachung zu

unterwerfen. Ob die neue Fassung des § 1440

RVO. den Kontrollbeamten das Recht gibt, auch

die freiwillig Versicherten zu kontrollieren, ist

daher sehr zweifelhaft. Es wird sich, da hier

alle Zwangsbefugnisse fehlen, nur um Belehrung
der freiwillig Versicherten handeln können. Für

„irrtümlich" geleistete Beiträge wird das übliche

Berichtigungsverfahren anzuwenden sein.

Es ist bekannt geworden, daß der stündige
Ausschuß des Verbandes der Landesversiche¬

rungsanstalten Grundsätze oder Richtlinien

über die Praxis des § 1440 RVO. aufstellen will.

Das wäre sehr zu empfehlen. Bei der unzuläng¬

lichen Fassung der Vorschrift muß eine Er¬

gänzung in dieser Form unbedingt für die

nötige Einheitlichkeit der Anwendung sorgen.

Personalabbau bei Krankenkassen und kein Ende.
Von Geschäftsführer M. Peter

Das
preußische Ministerium füi Volkswohl¬

fahrt beunruhigt mit einem Rundschreiben

vom 1. August 1925 III. V. 15ö4 25
—, Per-

aalabbau be. den Krankenkassen betreffend,

abermals Kassenverwaltungen und Angestellt*-.

i ist eigenartig, aus fast allen Erlassen dieser Art

ßen zu können, daß das Ministerium von

den tatsächlichen Verhältnissen so gut wie nichts

iß. Auch die* Art des Waarheitsuchens erregt

^•fremden. Mußten denn sämtliche preußischen

s, Wilhelmsburg a. d. E.

Oberversicherungsämter, eine noch größere

Zahl von Versicherungsämtern und schließlich

lausende von Krankenkassen um Berichterstat¬

tung bemüht werden, wenn die Spitzenverbände

der Kassen durch ihre Beauftragten in einer

kurzen Sitzung dein wißbegieriger Herrn Dezer¬

nenten im Ministerium alles das hätten sagen

können, was zur Aufklarung nötig ist.

Nachdem nun aber die* Stiche- doch den ver-

: ehrten Weg gelaufen ist, möchte ich auf Grund
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meiner in der Praxis gesammelten Erfahrungen

der Wichtigkeit wegen zur beregten Angelegen¬

heit Stellung nehmen.

Die Prüfung der bei dem Runderlaß vom

29. August 1924 — III. V. 1031 III — erstatteten

Berichte nat zahlenmäßig große Unterschiede in

dem Verhältnis der Angestellten zur Mitglieder¬

zahl gezeigt. Die mitgeteilten Niedrigst- und

Höchstzahlen sind außergewöhnliche. Sie sind

m. E. entweder auf unrichtige Angaben, viel-

hicht durch falsche Rechnung verursacht oder

auf ganz abnorm gelagerte Verhaltnisse zurück-

zubihren. Für einen Teil findet das Ministeiium

selbst die Begründung. Allgemein bestehen

solche Spannungen bestimmt nicht.

Ftir die richtige Auswertung der Berichts-

tahlen muß zunächst veranlaßt werden, daß die

Personalziffern der befragten Kassen, Land- und

Ortskrankenkassen, grundsätzlich für jede
Kassenart getrennt bearbeitet werden. Für diese

Anregung ist ein Beweggrund der, daß bei den

meisten Ortski ankenkassen Familienversiche¬

rung eingeführt ist, während sie bei den Land¬

krankenkassen — von geringen Ausnahmen

abgesehen — nicht gewährt wird. Zum andern

spricht für getrennte Auswertung, daß die Mit¬

gliederbewegung, Zu- und Abgänge, also Zahl

der An- und Abmeldungen und Lohnveründe-

rungsanzeigen, infolge der ganz verschieden

gelagerten Arbeitsvertrogsverhültnisse und Er¬

werbsmöglichkeiten erhebliche Unterschiede

aufweist. Der Wechsel von Arbeitsstellen ist

bei den Ortskrankenkassen-Versicherungspflich¬
tigen vielfach ein stärkerer als bei den Land¬

krankenkassen. Aus diesem Grunde und wegen

der Familienhilfe wird — das ist ohne weiteres

erkennbar — ein erhebliches Mehr an Verwal-

tungstütigkedt bei den Ortskrankenkassen zu

leisten sein, wodurch auch ein Mehr an Ange¬
stellten erforderlich wird. Dieses bedeutet nun

wieder, daß die erwähnten beiden Umstände

bereits verhindern, daß ein Angestellter auch

nur annähernd die gleiche Zahl Mitglieder ver¬

sorgen kann. Aber nicht das allein ist aus¬

schlaggebend für die Feststellung, wieviel An¬

gestellte gebraucht werden. Vielmehr ist an

1 atsächlichem zu berücksichtigen, daß zwischen

Kassen in Groß-, Mittel- und Kleinstädten und

solchen der Landbezirke außerdem noch Unter¬

scheidungen vorgenommen werden müssen.

Ferner ist noch die innere Struktur der Kassen

zu beachten (Verhühnisznhlen der männlichen

und weiblichen Mitglieder zueinander, Verteilung
und Einfluß der Altersklassen, Berufsgruppen¬
zugehörigkeit — Handel, Gewerbe, Industrie,
Hauswirtschaft und Landwirtschaft —). West __t-

lich haben örtliche Verhältnisse, wie örtliche

Schichtung der Arbeitsverhältnisse und der Grad

und die Art der Beschüftigungsmöglichkeiten
Einfluß auf Angestelltenziffern. Ganz zweifellos

sind in industriell durchsetzten Bezirken An-

und Abmeldungen einerseits, andererseits aber

auch Krankmeldungen bedeutend zahlreicher.

MO

Sie verursachen mehr Verwaltungsarbeit und

mehr Angestellte. Neben den örtlichen Ver¬

hältnissen, die auch durch häufige Wirtschafts¬

kampfe den Personalbedarf beeinflussen, spe It

die Art und Höhe sowie die Dauer der Leistun¬

gen (Mehrleistungen nach der RVO.) in Per¬

sonalfragen eine große Rolle. Die bereits er¬

wähnte Familienversicherung belastet die Ver¬

waltungstätigkeit bei den Kassen auch nicht

gleichmäßig. Es kommt hierbei auf das Aus¬

maß der Leistungen an und auch auf die Ver-

hültniszahl der Mitglieder zueinander (Ledig»

zu Verheirateten, Jüngere zu den Aelteren und

auch wieder männliche Mitglieder zu weib¬

lichen).
Wenn in der damaligen Umfrage und auch

jetzt wieder Bezug auf die Verhältnisse des

Jahres 1914 genommen worden ist und etwa die

1914 oder kurz vorher festgestellten Angestell¬
tenziffern die Vergleichszahlen abgeben sollen.

so muß die Rechnung falsch werden. Es bedait

eigentlich keiner Erwähnung mehr, daß di

Dinge sich von damals bis jetzt wesentlich |

ändert haben. Die große soziale Not ist dei

Regierungsstellen bekannt. Sie hat veranlaßt,
soziale Fürsorge auch im Rahmen der Kranken

Versicherung bedeutend zur Ausbreitung zu

bringen. Das beweist die Einführung der im

Kriege entstandenen Kriegswochenhilfe, die

später für Friedenszeiten umgeformt ist, die

aber auch wieder — wenn auch nicht bei aller

Kassen gleichmäßig — bedeutende Mehrtär

keit bei den Kassen notwendig macht. Daß di«

Bearbeitung der Kriegsbeschadigten-Krankheits
fälle, wie sie das Reichsversorgungsgesetz de

Krankenkassen mit umständlichsten Vorschriften

auferlegt, ohne Personalbestandserhöhung £

Friedenszeiten nicht gemacht werden kann, ver¬

steht sich am Rande.

Die Durchführung des Beitragseinzuges und

die Verrechnung der eingezogenen Betrüge für

die Erwerbslosenfürsorge kann auch nicht mit

altem Personalbestand durchgeführt werde

Nach unserm Dafürhalten wissen das die zu¬

ständigen Reichsstellen. Für die beiden Iet/ •

neuen Zweige der sozialen Fürsorge ist V

waltungsmehrkosten-Entschädigung vorgeseh»
Sie hat doch zur Grundlage den Gedanken d

Abgeltung der Kosten für persönlichen und

sächlichen Verwaltungsaufwand der Kassen. B

der Bearbeitung der Umfrageergebnisse mul

der Personalverbrauch für diese» Tätigkeiten

gi sondert werden. Daß dies bei den nie

Kassen nicht geschehen, ist Ursache mit füi di

großen Unterschiede in der Vergleichsrechr.
Nicht j^de der angeführten Differenzursac!

wirkt allein und für sich. Fallen aber mel«

der erwähnten Dinge zusammen, so ergeben s

leicht auffällige Unterschiede in den rein re<

norisch ermittelten Uebersichtsziffern. Si«

daher ohne weiteres als Vergleichsziffern nn

zu verwenden.

Die vielfach eingeführte Sdbstabgabe hat mit



den allgemein üblichen Kassengeschäften nichts

zu tun. Die dafür nötigen Angestellten sind

auch fai der Vergleichsrechnung abzusetzen. Das

wird in den seltensten Fällen geschehen sein.

Vergleichbar sind unter Beachtung gewisser

Voraussetzungen Angestellte, die nötig sind, die

Geschäftsführung zu erledigen, die rein nach

den Vorschriften über Kassen- und Rechnungs¬

führung der Krankenkassen vorgenommen wer¬

den muß. Wirei der Versuch einmal gemacht,
so wird sich zeigen, daß die Uebersichtsergeb-
I isse wesentlich übereinstimmender sein werden

und Unterschiede, wie mitgeteilt, nicht vorhan¬

den sind. Gegenüber den Verhältnissen des

Jahres 1914 muß aber noch beachtet werden,
daß nicht nur gesetzliche Veränderungen den

Personalbedarf ansteigen lassen, sondern in den

vergangenen zehn Jahren sind erhebliche Er¬

weiterungen der Kassenleistungen vorgenommen

worden, die dem Zuge der Zeit entsprechend im

Interesse des Volksganzen unumgänglich not¬

wendig waren. Es ist außerdem verständlich,
daß bei vielen Kassen mehr Personal für Neu¬

einrichtungen, Zahnkliniken, Licht-, Heil- und

Badeanstalten, Genesungsheime, Schwestern-

und Säuglingsfürsorge, Vertrauensarztstellen,
ärztliche Behandlungsstellen und anderes mehr

nötig war und noch nötig ist. Die Uebernahme

der Vollziehungsgeschüfte, die Ausübung von

Tätigkeiten für die Invalidenversicherung (Karten¬

umtausch, Einzug der Beiträge und Marken¬

kleben) wirken sich in den Personalziffern auch

aus. Ob aber die berichtenden Kassen die hier¬

für nötigen Angestellten einwandfrei ermittelt

und in Spalte 11 aufgeführt haben, scheint mir

zweifelhaft zu sein. Vielfach läßt sich das auch

so einfach nicht machen, weil auch ein Inein¬

andergreifen «ier verschiedenen Kassenein rich¬

tengen und -abteilungen manchmal unvermeid¬

bar ist. Dos wird mit dazu beigetragen haben,
Unterschiede aufkommen zu lassen.

Sonstige unabwendbare Dinge steigern den

Personalbedarf außerdem noch. Diese Behaup¬

tung sei im folgenden bewiesen:

Die Erwerbsunfähigkeitsziffern haben eine

Steigeiung erfahren von 2,4 Proz. in Friedens¬

zeiten auf 3,5 Proz. im Jahre 1924 — Feststel¬

lungen der Redchsarbeitsverwaltung —. Ist aber

die Zahl der arbeitsunfähig Kranken so ge¬

stiegen, so wäre es merkwürdig, wenn die Krank-

meldung der arbeitsunfähig Kranken und die

de r Familienrngehörigen die gleiche geblieben
oder gar zurückgegangen wäre. Sie sind

— der allgem-in zurückgegangene Gesundheits¬

zustand ist hinreichend Erklärung dafür — natür¬

lich auch gestiegen. Die Inanspruchnahme der

Kassen ist viel größer und so ist wieder Per¬

sonalvermehrung erforderlich, um den gestei-
rten Ansprüchen der Versicherten gerecht

zu werden.

Die Gerechtigkeit gebietet, auch der Möglich¬
keiten zu gedenken, die Ersparnis von Arbeits¬

kräften veranlassen können. Durch Aenderung

von überalterten Verwaltungssystemen ist das

teilweise möglich. Die Einziehung der Beitrüge
nach dem tatsächlichen Arbeitsverdienst ist bei¬

spielsweise eine solche Aenderung. Ich glaube

aber, daß die Wirkungen solcher Maßnahmen

sehr überschützt werden. Bei der eben er¬

wähnten Maßnahme geschieht das sicher. Wo

kurzfristige Zahlungstermine unter Berücksich¬

tigung der Barmittel-Knappheit und zur Ab¬

wendung von Verlustgefahren eingehalten wer¬

den sollen, entsteht durch vermehrte Buchungen,
Kontrollen, Mahnungen und die größere Zahl

von Zwangsvollstreckungen mehr Arbeit, die

einen Teil des ersparten Personals wieder auf¬

nimmt. Wieweit die sogenannten zentralisierten

Kassenverwaltungen Personal haben sparen

können, ist nicht zu sagen. Auch materiell ist

dieses System umstritten. In dieser Form der

Verwaltung werden durchweg die Vergütung
der nebenamtlichen Meldestellenvorsteher, 3 bis

5 Proz. der Beitragseinnahmen, eingespart. Da¬

für aber entsteht in der Haupt- oder — um bei

der Systembezeichnung zu bleiben — in der

Zentralverwaltung allgemein und besonders bei

allen Geldmittel-Ein- und -Ausgängen, die über

Scheckkonten, sei es bei der Bank oder Post,

laufen, ganz erhebliche Vermehrung der Schreib¬

arbeit, und nebenher steigen auch Portokosten

erheblich. Wie weit bei nicht zentralisierten

Kassen der Verkehr mit den Zahl- und Melde¬

stellen der ländlichen Kassen und die Neben¬

stellen (Filialen) in Großstadtkassen und ferner

bei Kassen mit Sektionsbildungen diese auf den

zahlenmäßigen Personalbestand Einfluß nehmen,

läßt sich nur in besonderer Prüfung jeder Einzel¬

kasse feststellen.

Hiernach sei eingeschaltet die Bemerkung,
daß die Unterschiede in den Verwaltungs¬

systemen zwischen städtischen und ländlichen

Kassen häufig besonders stark hervortreten. Sie

beeinflussen den Personalbedarf nicht unwesent¬

lich und zeigen, daß Mitgliederzahl zu Mit¬

gliederzahl ohne Kenntnis der Kasseneigenheit
nicht miteinander verglichen werden kann. Die

Kassengröße spielt bei der Vergleichsrechnung
auch eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Größere Kassenbetriebe können konzentrischen

arbeitete Sie haben außerdem den Vorteil,
bureautechnische Neuerungen anwenden und

ausnutzen zu können. Dafür stellen sich grob«

Kassen wieder hervorragend in den Dienst dei

Allgemeinheit und brauchen hierfür eben auch

wieder Personal.

Alle von mir aufgeführten Momente recht¬

fertigen grundsatzlich 1. einen größeren Per¬

sonalbestand gegenüber dem Jahre 1914, 2. übe i

auch zum großen Teil die Unterschiede in den

zu Vergleichszwecken aufgestellten Ueber-

sichten.

Die stündige Beunruhigung der Selbstverwal-

tungskörper durch Umfragen und Verfügungen
stärken nicht die Freude an ehrenamtlich«:, für

die Volkswohlfahrt unentbehrlicher Arbeit. Es

2«;i



wird d von mir gewünscht, den zuständigen

Selbst* erwaltungsorgesnen die Beurteilung zu

überlassen, ob noch ein weiter« Personalabbau

vo nmen werden kann. Mögen einzelne

\ nähme fälle danach angetan sein, die Mei¬

nung aufkomm«en zu lassen, daß von Aufsichts

wegen e inge gritn n werden muß, im großen und

en ist die ehren«amtliche Tätigkeit d«erVor¬

stände und Ausschüsse der Krankenkassen doch

so einzuschätzen, daß die Inhaber solcher

Aemter, beeinflußt von dem Wissen, ein

Ehren amt auszuüben und jede Handlung vor

den Wählern verantworten zu müssen, dafür

sorgen, daß die Verwaltungskosten nicht

hoch werden. Im übrigen geht ihr Streben da¬

nach, für die örtlichen Verhältnisse bei gering¬

möglichstem Personalgebrauch eine gute Ver¬

waltung sicherzustellen.

Der Vorrang des Tarifvertrags.
Zu d- Frage, in welchem Verhältnis die

Re ichsv«, rfassung zum Iten Arbeitsrecht

steht, hat ein neues Reic:hsg< i i« htsurte il vom

2. Juli 1925 Stellung genommen.

E i n n e ii es R e ichsgei icht surteiL

Immer noch schwebt bei den Angestellte n der

S< zialVersicherung dei Str«it um die Anerken¬

nung des Tarifvertrages. Die Aufsichtsbehörden

widersetzen sich ihr und verbürgen, daß gegen-

übei den Dienstordnungen die Tarifv«ertrftge
r Bedeutungsl«osigkeit herabsinken sollen. Si ¦

b«i nten sich dabei auf das alte Dienstiecht der

Reic;hsversicher ungsordn ung.

Demgegenüber kämpfen di«: Angestellten für

di«- uneingeschränkte Anwendung des Tarif¬

rechts auf ihre Dienstverhältnisse. Sie ver¬

langen, dal* ihnen dieselben. Rechte zugestanden

werden, die bei allen übrigen Arbeitnehmergrup¬

pen bereits eine Selbstverständlichkeit geworden
sind. Si« berufen sich u. a. auf Artikel 105 der

Reichsverfassung, der folgendes bestimmt:

„Die Arbeiter und Angestellten sind dazu be¬

reiten, glei«chberechtigt in G«emeinschafl mit den

Unternehmern an der Regedung der Lohn- und

Arbeitsbedingungen ... mitzuwirken Die beider-

se itigen Organisatk>nen und ihre V«ereinbarun-

gen werden anerkannt/4

Die Anwendbarkeit di* sei Verfassungsbestim¬

mung auf die* Angestellten der Sozialversiche¬

rung ist von den Aufsichtsbehörden und man¬

ch« n V« isieherui.gstrügern bisher gleichfalls
I ezweifelt worden.

Fin neu» i Reichsgerichtsurteil hat diese

Rechtsfrage indes einei endgültigen Klärung zu-

geführt Fs handelt sich dabei um einen gleich-

liegenden Streit zwischen altem und neuem Ar¬

beitsrecht. $ 152 de r Gewerbeordnung bestimmt:

„Alle Verbote ur\d Strafbestimmungen gegen
Gewei betreibende, gewei bliche» Gehilfen, Ge-

llen oder Fabrikarbeiter wegen Verabr«edun-

gen und Vereinigungen zum Behüte» d*r Er¬

langung günstigei Lohn« und Arbeitsbedingun-
insbesondere mittels Einstellung der Arbeit

odei Entlassung dei Arbeit«er, werden auf-

g« h b« n.

Ji d . m reil n e h m ei steht dei R ü c k-

II i 11 o n solchen Vereinig u n g e n

d \ br edungen ? i
f
und

findet aus l z t «• r«- n m ede r K i a g r

noch Eil de ital t."

Die ne Reichsverfassung enthält im Ar¬

tikel IV* eine Vorschrift, di«- di« se: zum 1

widerspricht. laute t:

„Die Vereinigungsfreiheit zur Wuhrung und

Förderung der Arbeits- und Wirtschnftsbed;

gungen ist für jedermann und für alle Berufe

gewährleistet. Alle Abreden und Maßnahm«

welche diese Freiheit einzuschränken oder zu

behindern suchen, sind rechtswidrig/'
Das Reichsgericht hat jetzt entgegen

seinem früheren Standpunkte — die Entschei-
¦

düng gefällt, daß die alte Bestimmung der G

Werbeordnung insoweit außer Kraft gesetzt wird,

als die Reichsverfassung das Gegenteil b

stimmt.

Dieses Urteil vom 2. Juli 1925 (IV. 154 19»)
sei wegen seiner Bedeutsamkeit ungekürzt v

offentlicht:

„Im Namen des Reichs.

In Sachen des ArbeitgebeTverbandes . . . Wide!

die Firma . . .
hat das Reichsgericht, IV. Zivil¬

senat, auf die mündliche Verhandlung vom

2. Juli 1925 für Recht anerkannt:

Das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberland* s

gerichts zu Königsberg vom 1. Dezember 1924

wird aufgehoben und die Sache zur anderweit» n

Verhandlung und Entscheidung an das Be¬

rufungsgericht zurückverwiesen.

Die Entscheidung über die Kosten der Re»

visionsinstanz bleibt dem Berufungsgericht vor¬

behalten.

Von Rechts wegen.

Tatbestand. Die Beklagte war Mitglied d

klagenden Verbandes. Im Frühjahr hatte dies»

aus Anlaß von Lohnforderungen eine Aussp»

rung der Arbeitnehmer in den Betrieben sein«

Mitglieder angeordnet. Die Beklagte war di»

Anordnung zunächst nachgekommen, hat ab

später die Aussperrung in ihrem Betriebe nn

me>hr aufrechterhalten. Kläger verlangt mit d

Klage Zahlung der in Gemäßheit des § 10 seh

Satzung gegen die Beklagte festgesetzten V

tragsstrafe von 3000 GM. Die Vorinstanz*

hoben die Klage auf Grund des § 152 Abs. 2

GO. abgewiesen«
Mit der Revision begehrt Kläger Verurteil'

der Beklagten nach dem Klageantrag.
Di«* Beklagte bittet um Zurückweisung de

Revision.

Fntscheidungsgründe. $ 152 GO. bestimmt

(siehe oben).
Die Beklagt»» will nach der Vorschrift des

setz 2 zur Leistung der eingeklagten Verti

strafe nicht verpflichtet sein. Die Vorsck

findet Anwendung auf Ka rn p f organisatior e

der in Abs. 1 bezeichneten Art (RGZ. Bd.

S. 99 100 RG. in Seuff. Arch. Bd. 78 Nr. 45, 4

Daß es sich bei dem klagenden Verband u:

eine solch«* Kampforganisation handelt, nin



ter Berufungsrichter auf Grund der Satzung
e htsirrtumsfrei an. Es fragt sich aber,

ob S 152 Abs. 2 GO. im Hinblick auf di«-

Bestimmungen der Reichsverfas-

i U n g, namentlich auf Art. 159 d a -

Ibst noch geltendes Recht ist.

Das muß entgegen der Ansicht des Berufungs¬
richters verneirt werden.

Die bisher den gewerblichen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern, wenn auch nur unvollkommen,
gewährleistete Vereinigungsfreiheit (Koalitions¬
freiheit) ist durch Art. 159 Satz 1 RV. unter Er¬

weiterung ihrer Zwecke grundsätzlich auf alle

Personenkreise ausgedehnt worden. Während

$ 152 Abs. 2 GO. den Teilnehmern der Vereini¬

gung ein beliebiges Rücktrittsrecht gab und der

i\oalitionsabrede durch Versagung von Klage*
*nd Einrede den staatlichen Schutz vorenthielt,
erklärt Art. 159 S. 2 RV. alle Abreden und Maß¬

nahmen für rechtswidrig, welche die Vereini-

^ungsfreiheit einzuschränken oder zu behindern

suchen. Daß Art. 159 RV., insbesondere Satz 2

daselbst, objektives Gesetzesrecht, nicht

inen bloßen Richtsatz enthält und

daher geeignet ist, § 152 Abs. 2 GO.

lußer Kraft zu setzen, muß in

U eb e r ei n s t i m m u n g mit dem Be¬

rufungsrichter und der herrsch en¬

den Al ein ung angenommen werden,

fibenso kann es nicht zweifelhaft sein, daß unter

„Maßnahmen" i. S. des Art. 159 Abs. 2 RV.

tuch gesetzliche Maßnahmen, so die des § 152

Abs. 2 GO. zu verstehen sind. Stellt sich daher

die letztere Vorschrift als eine Maßnahme dar,
durch welche die Vereinigungsfreiheit ein¬

geschränkt oder behindert wird, so steht ihr die

Verfassung entgegen (Art. 178 Abs. 2 RV.); sie

.väre danach außer Kraft gesetzt.
Die Frage der Fortgeltung des § 152 Abs. 2

GO. ist im Srhrifttum bestritten. Das Reichs¬

gericht hat sie in dem Urteil vom 8. Februar

1023 (IV. 161 22 in Seuff. Arch. Bd. 73 Nr. 45)

stillschweigend und in dem Urteil vom 6. April
1922 (VI 456 21, RGZ. Bd. 104 S. 327) beiläufig

bejaht, während in dem Falle des Urteils vom

22. Juni 1922 (IV 579/21 in Seuff. Arch. Bd. 73

Nr. 46, auch Juristische Wochenschrift 1923

S. 687), da es sich dort nicht um eine Karnpf-
organisation handelte, ein Anlaß zu ihrer Er¬

örterung nich: gegeben war.

Auszugehen ist bei der Entscheidung der

Streitfrage von dem Wesen und Inhalt de r Ver-

»dnigungsfreiheit, wie sie durch Art. 159 RV.

anerkannt ist. Danach gewährt sie zunächst

mehreren das Recht, sich zur Erreichung der

dort angegebenen Zwecke zusammenzuschließe n.

Sie stellt es zugleich in das freie Belieben des

•inzelnen, einer solchen Vereinigung beizu-

ten. Ob der Vorschrift die Gewährleistung

•ines Rechts auf NichtVereinigung zu ent-

hmen ist, kann auf sich beruhen bleib«

denfnlls enthalt, wi«- auch der Berufui g

ichter annimmt und z. B. in RGZ. Bd. 101

S. 329 anerkannt wird, die Reichsver lassung

ine Bestimmung, die einen Zwang zum B

t (sog. Organisations- o«der Koalitionszwaj

für zulässig erklärt. Von d«mi Gesichtspur.kt
in er solcher Konlitionsfreih» it des einzelnen

ius hält der Berufungsrichter einen Widerstn if

zwischen Art. 159 S. 2 RV. und $ 152 Abs. 2GO.

licht für geg ben. Wenn der einzelne sich frei

entschließen könne, ob er der Vereinigung bei¬

treten wolle oder nicht, so stehe mit dieser Frei¬

heit die Vorschrift des § 152 Abs. 2 GO., die

ihm das Recht des Rücktritts und der Klüglos¬
stellung gewährleistet, vollkommen im Einklang.
Es handle sich auch hierbei nicht anders wie

bei der Frage des Anschlusses um die selb¬

ständige, keinem Rechtszwang unterworfene

Stellung des einzelnen zu der Vereinigung.

Diese Erwägungen mögen an sich zutreffen.

Sie würden auch durch den Einwand der Re¬

vision, daß im Streitfall nicht der Anschluß der

Beklagten, sondern die Klagbarkeit eines gegen

sie als Mitglied erhobenen Anspruchs in Frage
stehe, noch nicht ausgeräumt. Die Ausführun¬

gen des Berufungsrichters werden aber der

Sich- und Rechtslage insofern nicht gerecht,
als sie nur die eine Seite des Verhältnisses ins

Auge fassen. Darin daß der einzelne das Recht

freier Entschließung hat, erschöpft sich die Ver¬

einigungsfreiheit des Art. 159 RV. nicht. Ge¬

schützt ist in gleichem Maße das

positive Recht der anderen auf Zu¬

sammenschluß. Dementsprechend
werden ihre Organisationen in

Art. 165 Abs. 2 RV. ausdrücklich an¬

erkannt. Ihrem Wesen und Zweck nach

muß aber diese Vereinigungsfreiheit der zum

Verband zusammengeschlossenen Teilnehmer

die weitere Befugnis in sich begreifen, sie wirk¬

sam auszugestalten und zur rechtlichen Geltung
zu bringen. Auch das füllt begrifflich in den

Rahmen des der Organisation als solcher ge¬

währleisteten Freiheitsrechts. Ihre Koali¬

tionsfreiheit würde in Wahrheit

unvollkommen und ein Schatten¬

bild sein, wenn nicht auch das

Recht der Gesamtheit der Teilneh¬
mer geschützt wäre, die zur Durch¬

führung des Koalitionszwecks er¬

forderlichen Maßnahmen und Ab¬

machungen zu treffen, z. B. Ver¬

tragsstrafen gegen unbotmäßige,
dem Verbandszweck zuwiderhan¬

delnde Mitglieder festzusetzen

und einzuklagen. Die Schutzbestimmung
des Art. 159 S. 2 RV. hat hiernach, und zwar in

diesem weiteren Sinne auch zugunsten der Ver¬

einigung selbst gegenüber einschränkenden

Maßnahmen Anwendung zu finden. Allerdings
war ihr wie den einzelnen Teilnehmern bisher

durch § 152 Abs. 2 GO. trotz grundsätzlicher
Anerkennung der Koalitionsfreiheit, wie sie zum

ersten Male in Abs. ! das. ausgesprochen wurde,

jeder zivilrechtliche Schutz versagt. Dies»

U n v o 1 1 k o m m e n h e i t sollte aber, wie

die Verhandlungen der verfassunggebenden
deutschen Nationalversammlung (mündlicher
Bericht des 8. Ausschusses, Aktenstück Nr. 391

S. 389) erkennen lassen, nunmehr d u r c h

die Vorschrift des Art. 159 S. 2 RV.

beseitigt erden. Gerade aus d**r ge¬

schichtlichen Entwicklung folgt, daß hierdurch

nicht nur die Freiheit des Zusammenschlusses

gewährleistet, sondern darüber hinaus die r« cht-

liche Möglichkeit seiner wirksamen Durchfüh¬

rung
— on nach allgemeinen Rechtsgrund-

sätzen unerlaubten Mitteln abges«ehen ge-

schaffen werden sollt«*. Ist aber die der G«esamt-

heitd« i 1« Unehmer gewährteVereinigungsfreiheit
in dies«*m Sinne um

,
so steht mit



ihr f 152 Abs. 2 GO. in offenbarem

Widerspruch; er bot daher gemäß
A r t. 173 A b s. 2 RV. a 1 s a u f g e hoben zu

t «• :i II n cl k l nn einem Eln VI n d der

Beklagte n
,

die- s e i n e r z e i t Mitglied
des klagenden Verbandes w a r,

nicht sui Stütze dienen. Demgemäß

rd in dem Schrifttum der l ren Zeit die

Fortgeltung d<s § 152 Abs. 2 GO. fast überall

meint (Oertmann, Deutschem Arbe itsvertrags-

ierht S. 269 70, Groh, Koalitionsrecht S. 30 th,

Erdmann in der Zeitschritt: „Der Arbeitgeber",
13. Jahrgang, S. 143, Kaskel, Arbeitsrecht 1925,

S. 232 i I, Nippeide y. Beitrüge zum Tarifrecht

S. 137 Anm. 30. Zur gegenteiligen Meinung vgl.

hauptsächlich Gaetcke, Vereinigungsrecht
S. 22 ff.f handmann, Gewerbeordnung, 7. Auf¬

lage Bd. 2 Anm. 4 zu S 152).
Die Revision hat noch darauf hingewiesen,

dnis es dem Willen des Gesetzgebers nicht ent-

Bprechen könne, zweierlei Arten von Koalitions¬

freiheit eine durch § 152 Abs. 2 GO. ein-

geschiankte — für die* unter den Geltungs¬
bereich der Gewe rbeordnung fallenden Berufs¬

und Fersonenkreise und im übrigen eine nach

Art. 159 RV. unbeschränkte — zur gesetzlichen
Anerkennung zu bringen. Auch diese Erwägung
erweist sich als zutreffend und als geeignet, der

hier getroffenen Entscheidung zur weiteren

Stütze zu dieiie n.

Der Senat gibt hiernach die in

seinem Urteil vom 8. Februar 1923

vertretene Rechtsansicht auf. Ge¬

genüber d«*m Urteil d« s VI. Senats (RGZ.
Bd. 104 S. 326) bedurfte es einer Anrufung der

vereinigten Zivilsenate nicht, weil der damalige

VI. Zivilsenat zu bestehen aufgehört hat (RGZ.
Bd. 108 S. 60), übrigens auch in jedem Urteil

die Fortgeltung des § 152 Abs. 2 GO. nur

nebenbei erwähnt wird und auf diesem Satze

die aus §S 133, 823, 826 BGB. hergeleitete Ent¬

scheidung nicht beruht.

Nicht ausgeschlossen ist selbstverständlich,
dab unter Umständen in Fällen der vorliegenden
Art § 158 BGB. der Festsetzung und Einforde¬

rung einer Vertragsstrafe entgegenstehen kann.

Die Beklagte hat gegen den Klageanspruch
weitere sachliche Einwendungen erhoben, über

die der Berufungsrichter nicht entschieden hat.

Die Sache war daher unter Aufhebung des an¬

gefochtenen Urteils zur weiteren Verhandlung
und Entscheidung an das Berufungsgericht zu¬

rückzuverweisen.

gez. Meyer. Seyffarth. Sayn. Boos.

Dr. Hoeniger.

Diese Reichsgerichtsentscheidung klärt zu¬

gleich die Frage des Verhältnisses von Reichs¬

verfassung zur Reichsversieherungsordnung.
Wenn die Reichsverfassung ausdrücklich die

Vereinbarungen der Organisatio¬
nen — das sind die Tarifverträge -

anerkennt, dann kann nicht zugleich auf Grund

des alten Rechts der Reichsversieherungsord¬

nung diese Anerkennung in Zweifel gezogen

werden. A r t. 165 verschafft den Tarif¬

verträgen vielmehr die unein¬

geschränkte Geltung auch für die

Angestellten der Sozialversiche¬

rung.

Verwaltung.
Krankenkassen und Volkswohlfahrt. In letzter

Z<it ist sowohl in Fachzeitschriften als auch in

der Tagespresse verschiedentlich gegen die

hohen Beiträge, die die Krankenkassen angeb¬
lich gegenüber der Vorkriegszeit erheben, zu

Felde gezogen worden. Die Belastung unserer

Virtschaft usw. sind Schlagworte, mit denen

die Arbeitgeber gern und bei /dien passenden

und unpassenden Gelegenheiten operieren.

Gewiß, es kann und soll nicht bestritten wer¬

den, daß die Kassenbeiträge heute höher sind

als in Friedenszeiten. Das hat aber auch seinen

Grund. Die* Leistungen der Kassen sind he.ite»

ganz andere und weitergehende als in den sö¬

ge-nannten Friedenszeiten. Wochenhilfe, Fa-

milienhihe usw. belasten den Ausgabeetat, wülv-

rend trüber diese Leistungen fehlten oder noch

in den Kinderschuhen stockten. Die Ausgaben
der Kassen für Arzthonorare, Apothekerrech¬

nungen, Krankenhauskosten, Lieferungen der

Optiker usw. sind viel höher als in der Vor¬

kriegszeit. Dies sind die Gründe», warum heute

ein etvsns höherer Beitragssatz zur Erhebur g

gelangen muß.

ben den Ausgaben für die Einzelmitglieder
(Krankengeld, Krankenpflege, Sterbegelc^
V ochenhilfe usw.) wenden die meisten Kassen,

mentlich die* Ortskrankenkassen. jährlich
aber auch noch ziemlich bedeutende Summen

für die edlgemeine Volkswohlfahrt und Fürsorge
auf. Die Kassen sind durch Gesetz und Satzung

nicht verpflichtet, für die Allgemeinheit irgend¬
welche Summen auszuwerfen. Sie tun dies au>

vollkommen freiem Antrieb. Meist gehen sie

dabei von dem Standpunkt aus, daß es besser

ist, Krankheiten zu verhüten, als zu heilen. Zum

andern werden sie aber auch durch die überall

herrschende Not vieler Volkskreise dazu vei

anlaßt, ihre mildtätige Hand zu öffnen. Di«

jetzt eben erschienenen Geschäftsberichte dei

Ortskrankenkassen für das Jahr 1924 geben
interessante Aufschlüsse über die freiwilligen

Leistungen der Kassen auf dem Gebiete der
.

gemeinen Fürsorge und Volksgesundheit. Diese

oft nicht geringen Ausgaben erfährt die breite

Oeffentlichkeit sehr selten, da sie eben nicht

in Satzungen, Beitragstabellen usw. veröffent-

bcht sind. Oft ist in den Rechnungsabschlüs
nicht einmal davon die Rede, da diese A

Wendungen in vielen Fällen unter ..Sons*

Ausgaben" verbucht sind. Als sicher ist jeden¬
falls anzunehmen, daß auch diese Kassen ihr

Scherflein für manchen guten Zweck beitrat

Die Versichertenvertreter im Vorstand, die

die Not oft am eigenen Leibe erfahren habe
sind in der Bewilligung von Mitteln zu gemein
nützigen Zwecken zumeist sehr weitgehend.

Wohl fast alle Ortskrankenkassen sind zah

lende und fördernde Mitglieder einer ganz

Reihe von Vereinen und Organisationen, d

sich die Hebung unserer Volksgesirndheit zur

Aufgabe gestellt hoben (Deutsche Gwellsch

_
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zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten,
Deutsches Hygiene-Museum, Verein gegen

Alkoholismus usw.).

Diese und andere Vereine hielten in vielen

Orten Vorträge, Wanderausstellungen usw. ab,
zu denen die in Frage kommenden Kassen we¬

sentliche Zuschüsse leisteten. Weit größere
Mittel stellten die Kassen iedoch den örtlichen
Wohlfahrtsämtern und Fürsorgeeinrichtungen
zur Verfügung. Die Kinderfürsorge ist ein Lie¬

blet, für das die Kassen freiwillig bedeutende
Summen verwendet haben. Denn sind die Kin¬
der gesund und kräftig, dann nehmen sie später
als Mitglieder die Kasse seltener in Anspruch,
als diejenigen, die bereits im Kind*esalter
schwächlich und krank waren. Aus der Fülle

des in den Geschäftsberichten enthaltenen Ma¬
terials seien einige besonders bemerkenswerte

Beispiele angeführt.

Die immerhin kleine OKK. Arnstadt gab
im Berichtsjahre für Kinderfürsorge 13 525 Mk.

aus. Die ÖKK. Gera-Reuß zahlte der Für¬

sorgesteile für Lungenkranke 2000 Mk., dem

Kreiswohlfahitsamt 2500 Mk. und an die

Stadtverwaltung als Beihilfe zur Schulzahn¬

pflege 500 Mk. An das Wohlfahrtsamt zahlte

die OKK. Alten bürg 700 Mk. Dieselbe
Kasse gab für Aufklärungsschriften zur Vor¬

beugung und Bekämpfung von Krankheiten die

nicht geringe Summe von 1724 Mk. aus. Die

OKK. Freiberg i. S. zahlte der Krüppel¬
hilfe, dem Heimatdank, der Beratungsstelle für

Lungenleidende und anderen gemeinnützigen
Einrichtungen die Gesamtsumme von 360 Mk.

Neben Zuwendungen an andere wohltätige An¬

stalten gab die OKK. Leipzig dem Rat der

Stadt fast 6000 Mk. als Beihilfe für die in

Leipzig errichteten 22 Mütterberatungsstellen.
Die OKK. Plauen überwies dem Gesund¬

heitsamt für jedes Mitglied und Jahr 5 Pfennig
(zusammen 2555,90 Mk). Zu den Kosten für die

Unterbringung erholungsbedürftiger Kinder auf

dem Lande wurde eine Beihilfe in Höhe von

50 Pfennig täglich gewährt, der Gesamtbetrag
belief sich auf 4081 Mk. Die Arbeitersamariter¬

kolonne erhielt 150 Mk. usw.

Die OKK. Cottbus verausgabte außer für

eine gut durchgeführte Kinderfürsorge Beihilfen

an das Diakonissenhaus (100), Schwesternhaus

(100), Fürsorgestelle für Trinker, für Tuber¬

kulöse, für Mutterschutz ie 100 Mk. Im ganzen

betrugen d.ese Ausgaben ohne Kinderhilfe

2000 Mk. Als Zuschuß für die städtische Kinder¬

fürsorge gab die OKK. Bamberg 2000 Mk.

aus. Daneben gab die Kasse an Kinder hilfs¬

bedürftiger Mitglieder 4000 Büchsen Malzextrakt

zum Selbstkostenpreis ab. Verhältnismäßig
große Ausgaben für Wohifahrtszwecke hat die

OKK. Reichenbach i. V. Die Kasse ge¬

währte als einmaligen Beitrag dem Wohlfahrts¬

amt pro Mitglied 10 Pf. (1112,10 Mk.), für

Kindererholungsfürsorge außerdem an das

Wohlfahrtsamt 4439,60 Mk. Der Verein für

naturgemäße Lebensweise erhielt 300 Mk. Der

• rienkolonie wurden 200 Mk. und dem Sama¬

riterbund 100 Mk. überwiesen. Die OKK.

Greiz bewilligte dem Wohlfahrtsamt 1200

Mark. Außerdem hat sich die» Kasse bei der,

Kindererholui gskun n pro Kind und Kur mit

einem Achted der tatsächlichen Kosten beteiligt.

Nachdem sich Stadt, Landkreis usw. zu Leistun¬

gen von Beihilfen verpflichtet hatten, kaufte die

Kasse ein modernes Krankenauto. Zum Zwecke

der allgemeinen Krankheitsverhütung und -be-

kampfung leistete die OKK. S c h m ö I I n an

das Wohlfahrtsamt eine Beihilfe von 2400 Mk.

Die AOKK. Hamburg leistete Beihilfen: Der

Landeszentrale für Säuglings- und Kleinkinder¬

schutz 6000 M., dem Zentralverband gegen den

Alkoholismus 1000 Mk.. der Trinkerfürsorge
1000 Alk., zur Bekämpfung der Geschlechts¬

ki ankheiten 1000 Mk., dem Altonaer Kinder¬

heim 1000 Mk., der Lungenfürsorsre 10 000 Mk.

Die Gesamtaufwendungen für diese Zwecke be¬

trugen 17 314,15 Mk. Für allgemeine Fürsorge
gab die OKK. Eisenach 6246.25 Mk. aus.

Für den gleichen Zweck stellte die OKK. Saal¬

feld 2482,60 Mk. in Ausgabe. Die an Mit¬

gliederzahl viel größere Kasse Cassel gibt da¬

gegen für allgemeine Fürsorge im Rechnungs¬
bericht nur 505 Mk. aus. Die Ortskrankenkasse

für den Amtsgerichtsbezirk Rudolstadt gab
für Wohlfahrtszwecke und Verteilung von Auf¬

klärungsschriften 1489 Mk. aus. Die OKK.

Grüfenroda stellte 476 Mk. für Fürsorge im

allgemeinen und 2017 Mk. für Fürsorge für

Kinder unter 14 Jahren in Ausgabe. Von der

OKK. Dresden sind im Berichtsjahr©
54 481,38 Mk. unter „Fürsorge im allgemeinen44

verausgabt worden, und zwar: 40 000 Mk. für

allgemeine Wohlfahrtszwecke und kleinere Bei¬

hilfen für andere Einrichtungen. Außerdem

hat der Kassenvorstand im Berichtsjahre 20 000

Mark zum Ankauf von Nähr- und Kräftigungs¬
mitteln zur Bekämpfung der Tuberkulose be¬

willigt. Von diesen 20 000 Mk. sind bereits

14 405 Mk. verbraucht. Neben 2000 Mk. Beitrügen
für Vereine mit gemeinnützigen Bestrebungen

gab die OKK. Dortmund noch 3270,51 Mk.

für die Unterbringung bedürftiger Personen in

Erholungsstätten. Krankenhäusern usw. an die

städtische Fürsorgestelle aus. Für sonstige und

allgemeine Fürsorge wendete die OKK.

Po ß neck 2045,80 M. auf. Die Ortskranken¬

kusse für den Stadt- und Landkreis Weimar

bewilligte im Berichtsjahre neben kleineren

Legaten und Beiträgen 1000 Mk. der Lungen¬

fürsorge, 1000 Mk. dem Kindererholungsheim,
4000 Mk. der Landesversicherungsanstalt Thü¬

ringen zu gemeinnützigen Zwecken. 905 Mk.

dem Kreiswohlfahrtsamt und 200 Mk. als Zu¬

schuß zur Bezahlung für eine Gemeinde¬

schwester, welche in dem zum Kassenbezirk ge¬

hörenden Städtchen Kronichfeld tätig ist. Die

OKK. G ö t t i n g e n verausgabte für wohltätige
Zwecke 370 Mk. Außerdem verteilte sie an

SchulkindeT 623 Portionen Lebertran. Dem

Wohlfahrtsamt wurden 2000 Mk. zur Verfügung
gestellt als Beihilfe zu Kinderkuren und Ferien¬

aufenthalten der Schulkinder Wohl als erste

Kasse wurden von ihr Ostern 1924 an die

Schulkinder ie eine Zahnbürste und eine Tube

Zahnrreme verteilt. Für die Schulzahnpflege
wurde ein Zuschuß von 750 Mk. ge>währt.

Die AOKK. München stellte im Geschäfts¬

bericht für Fürsorge im allgemeinen, darunter

Kinderfürsorge* für Kinder vom 4. bis 14. Le¬

bensjahre, 25993,43Mk. in Ausgabe. Die AOKK.

Glauchau gab dem Wohlfahrtsamt eine fbi¬

hilf«- von 4000 Mk. Großes leistet die AOKK.

Bremen in der Jugendfürsorge. Die Kasse
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besitzt am V Strande ein Grundstück,

f welch I «e Kinder zur Erholung unter¬

bringt Die von d«en Schulärzten ausgewählten

Kinder, je 60 70 auf einmal, werden auf die*

Dau«er von 4 Woeh«n auf Kosten der Kasse

doit verpflegt Die AOKK. Breslau gab im

Berichtsjahre 19130 Mk. »ür Fürsorge im all¬

meinen aus. Die AOKK der Stadt Berlin

wendete Km Rechnungsjahre 1924 für die 1 -

milienfürsorge einschließlich der Kinderfür¬

sorge- 995939 Mk. auf. Sie besitzt neben einer

Lungenheilstätte und einer Anzahl Genesungs¬

heimen auch Kinderheime, in denen jährlich
weit über 1000 Kinder verpll* gt wenden. Für

die allgemeinen Zweck«- der Krankheitsver-

hütung und Voikss«*urhe nbekürnpfung gab die

Knss»- im ersten Halbjahr dieses Jahres 31 851

Mark aus.

Viele Geschäftsberichte lassen leider immer

noch die so sehr gewünschte Einheitlichke it

des Reehnur «jsabschlusses vermissen, so daß

man aus ihn« n nicht ersehen kann, ob und

welche Summen fur die Fürsorge im allge¬

meinen aufgewendet sind, sonst ließe sich das

Material ganz erheblich erweitern. Sehr viele

Kassen, und nicht nur immer die größten, sind

im Besitz eigener Erholungs- und Genesungs-

h« irue, in denen Erholungsbc dürftige auf Kosten

du Kassen untergebracht werden, ohne daß

e*rst eine Erweibsunfühigke it im Sinne der

Krankenversicherung vorliegt. Die den Kassen

durch diese freiwillige Leistung entstehenden

Ausgaben gehen in vielen Fällen sehr hoch.

Dies ist um so mehr hervorzuheben, da eine

derartige Leistung im Gesetz ja nicht vor-

geesehen ist, sondern von den Kassen aus freien

Stücken /ur Hebung des Ge-sundheitsstnndes

ihrer Mitglieder und überhaupt der Volks¬

gesundheit gewahrt Wird.
An diesen wenigen Beispielen, die sich nach

Beliedjen vermehren iassc n. kann mon er-

k«nnen, welch großen Anteil unsere Kranken¬

versicherung an der öffentlichen Wohlfahrts¬

pflege nimmt und wie sie stets und auf allen

Ged.i<-t«>n bestrebt ist, die Volksgesundheit zu

heben. Fi. Kleeis, Wedmnr.

Zur Durchführung eles $ 8 des Reichsversor¬

gungsgesetzes sind in letzter Zeit eine Anzahl

wichtiger Entscheidungen ergangen, die au«ch

die Finge klären, weiche* Krankenkasse die Heil¬

behandlung des Dienstbeschädigten durch-

führen muh. Nach der Vorschrift de s § 8 wird

die Heilbehandlung einschließlich der Heil-

anstalts- und Hauspflege durch die Krank«en-

kassen gewährt. Soweit wed«er e inr* gesetzliche
Krankenkasse noch eine Knappschafts- oder Er-

satzkasse /ur Leistung der Heilbehandlung ver-

pflicht« t ist, hat die Heilbehandlung des Dienst¬

beschädigten, wenn er Mitglied einer di«esei

Kassen ist, durch diese, soi.st durch die allge-

meinen Ortskrankenkassen ode*r, wo eine solche

nicht besteht, durch die Lan«dkrank«enkasse d«es

Wohnorts zu erfolgen. Der G«esetzgeber be¬

zweckt mit di<-sei Bestimmung, „die» dauernde

Heilfürsorge der Beschädigten sicherzustedlon

d j< de* Beeinträchtigung des Heilerfolges»
namentlich auch «inen Kassenw«echsel möglichst
zu vermeiden*4. (Entsch. des RVA. vom 27. Mai

1924.) Gehört ein Beschädigte»! einer gesetz¬
lichen Krankenkasse an, dann hat diese unter

allen Umständen die Heilbehandlung allein
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durchzuführen. Die Ansicht eines freiwilligen
Mitgliedes, daß es neben seiner Kasse noch die

Allgemeine Ortskrankenkasse in Anspruch neh¬

men könne, weil die freiwillige Weiterversiche¬

rung auf freder Entschließung beruhe und jeder¬
zeit zu beenden sei, hat das Oberversicherungs

amt Berlin in einer Entscheidung vom lö. Sep
tember 1023 für irrig erklärt. Auch in diesem

Falle hat diejenige Krankenkasse die H

behandlung durchzuführen, bei welcher die V»

Sicherung unterhalten wird. Die Verpflichtung
zur Durchführung der Heilbehandlung haben

auch die Ersatzkassen, sie dürfen ihre Mit¬

glieder nicht den gesetzlichen Krankenkasser

überlassen, wie aus dem Inhalt de^s § 8 des

RVG. und der Ziffer 6 der Leitsätze zu entneh¬

men ist. (Entscheidung des OVA. Berlin vom

9. Dezember 1924«) Dabei ist aber zu berück¬

sichtigen, daß die Versicherungsvercine auf

Gegenseitigke it nur für die versicherungspflich¬
tigen Mitglieder als „Ersatzkasse" zugelasser»
sir.d, für die Nichtversicherungspflichtigen gel¬
ten sie* nicht als Ersatzkasse. Demzufolge haben

die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
als liisatzkusse nur ihren Versicherungspflich¬
tigen die Heilbehandlung aus § 8 des Reichs¬

versorgungsgesetzes zu gewähren. (Entsch. des

RVA. vom 12. Juni 1925, Amtliche Nachrich¬

ten 1925 S. 273.)

Aus dem Geschäftsbericht der Rheinisch-

Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft
für 1924. Die Rheinisch-Westfälische Bau¬

gew erks-Berufsgenossenschaft hat ihren Sitz in

Elberfeld, sie erstreckt sich über die ganze

Rhe inprovinz, den oldenburgischen Landest« i!

Birkenfeld und die beiden Regierungsbezirk«
Münster und Arnsberg der Provinz Westfalen

und umfaßt innerhalb dieses Bezirks das Bau¬

gewerbe und verwandte Betriebe. Die Gesamt«

zahl der versicherten Betriebe betrug am 31. De¬

zember 1924 33 748 mit 183 618 versicherter

Personen. Im Jahre 1914 waren 32 906 Betriebe

mit 201 266 Personen versichert. Die im Be¬

richtsjahre in den versicherten Betrieben ZUI

Auszahlung gekommenen Entgelte und verrech-

nungsfähigen Arbeitsverdienste der Selbstv ei -

sicherten haben größtenteils infolge der Steigt

rung der Lohnsätze eine enorme Höhe erreicht,
nämlich 210817320 RM., die Verwaltungskosten
auf 649783 RM. Die Kosten der Verwaltung

betrugen 19 24 für jeden Versicherten 3,54 RM.,

für jeden Betrieb 13,18 RM., 188 7 (erstes Ge-

nossenschnftsjahr) für jeden Versicherten 1,20
Reichsmark, für jeden Betrieb 6,30 RM., 19 1

für jeden Versicherten 2,43 RM., für jeden 1

trieb 14,87 RM. Zur Anmeldung gedüngten 1924

7512 Unfälle, 1913 9523 Unfälle. Entschädig

wurden 1(>24 von den angezedgten Unfällen St>3

Unfall«-. Die Entschadi<gungsbetrü<ge* der Ge¬

nossenschaft beliefen sich auf 1 4<>6 182 RM.,
die der Zweiganstalt auf 44 943 RM. Wegen Zu-

widerhnndlunge-n wurden 1924 2128 Unter«

nehmer mit 36 560 RM. bestraft.

Von dein Zweiten Gesetze über Aenderune

der Unfallversicherung vom 14. Juli 1925 be¬

fürchtet der Bericht eine erhebliche Belastung
der Genossenschaft. U. a. berechnet er die Be¬

lastung aus der Bestimmung, daß für Unfall-

kranke Krankengeld und Krankenpflege schon

von der 9. Woche ab die Berufsgenossenschaf¬
ten aufzukommen haben, auf 300000 RM



Angestellte und Beamte.

Dienstordnung und alte Dienstverträge. Häu¬

tig ergeben sich rechtliche Streitfragen aus

dem Verhältnis alter Dienstverträge zu später
eingeführten und von den Oberversicherungs¬
ärntern genehmigten Dienstordnungen. Einen

solchen Streitfall hat am 8. Juli 1025 das Land¬

gericht Hamburg, Zivilkammer XI, (Bf. Z. XI.

__.
1S 25) entschieden.

Einige Angestellte, die heute bei einer All-

gemein«en Ortskrankenkasse tütig sind, wurden

in den Jahren 1913 14 bei verschiedenen Berufs-

krankenkassen in Hamburg eingestellt. Diese

Kassen schlössen sich später zur Allgemeinen
Ortskrankenkasse* zusammen, die die Angestell¬
ten ihrerseits durch formlose mündliche Ver¬

trüge übernahm. Die Dienstvertrüge stammen

vom 1. Oktober 1919 und gewährleisten
den A n g e s t e 111 e n ein Dienstalter,
das den bei den Berufskranken-

kassen zurückgelegten Dienst¬

fahren entsprach. Dir später be¬

schlossene Dienstordnung der Allge¬
meinen Ortskrankenkasse* erhielt eine Ueber¬

gangsbestimmung, dafi bereits eingeräumte
günstigere DienstVertragsbedingungen erhalten

bleiben sollten. Diese Dienstordnung ist vom

(jberversicherungsamt genehmigt, ohne

elaß die Uebergangsbestimmung beanstandet

worden wäre. Bei einer späteren Revision hat

die Aufsichtsbehörde die vertragliche Regelung
de»s Dienstalters beanstandet und die Kranken¬

kasse angewiesen, das Dienstalter auf die Jahre

1916 1918 1919 festzusetzen. Diesem Verlangen
hat diese entsprochen. Die Angestellten, die

nun in ihren Bezügen benachteiligt waren,

haben gegen diese Maßnahmen Klage erhoben.

Das Amtsger cht und Landgericht Hamburg
hat dieser Klage stattgegeben und die Orts¬

krankenkasse zur Zahlung der Gehälter nach

dem ursprünglich festgesetzten Dienstalter für

verpflichtet erklärt.

Das Landgericht hat seine» Entscheidung mit

folgender Begründung vorsehen:

„Dem Lirteil des Vordcnrichters war zu folgen.
Hierfür waren die folgenden Gründe maß¬

gebend:
Bei dem Zusammenschluß der verschiedenen

Berufskrankenkassen zu der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse im Jahre 1010 wurde sedtens
? iner Vorständekommission mit den Klägern
«in Anstellurgsvertrng abgeschloss«. n, durch

Ichen das Dienstalte r der Kläger auf den

Zeitpunkt ihres Eintrittes bed den e inzelnen Be¬

rufskassen, bei denen sie tätig gewesen waren,

festgelegt wurde. Diese Vertrüge* sind von den
fr lagern mündlich abgeschlossen werden. Die
• rwähnte Vorständekommission war kein ge¬
setzmäßiges Organ der Allgemeinen OiJs-
Krankenkasse. Ob sie trotzdem zu wirksamem
Abschluß von AnstellungsveTtrügen befähigt

ir, wird später zu untersuchet! sein. Was die*

bormlosigkeit der Verträge betrifft, so Wild
hierdurch ihre Verbindlichkeit nicht berührt.
Ob nun eine Dienstordnung zur Ze it des Ver-

gsabschlusses beste-ht oder nicht, ist für die

Jage der Rechtsuirksnmkeit der Vertrag* ohne
>'>• deutung.

B 354 RVO. bestimmt nicht etwj Schrift-
form für Anstedlungsvertrüge, sonel«*m stellt

Lediglich fest, daß, falls eine Dienstordnung be¬

steht, die Angestellten dieser Dienstordnung
nur dann unterstehen, wenn die Vertrüge
schriftlich ausgefertigt worden sind. Die Münd¬

lichkeit dieser Verträge würde die Anwendung
der Dienstordnung auf die Kläger ausschließen,
falls eine solche zur Zeit des Vertragsab¬
schlusses bestanden hätte, berührt aber nicht
die Verbindlichkeit der Verträge. Die Beklagte
hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß durch
das mündliche Abkommen zwischen den Parte ien

ein wirksamer Vertrag noch nicht zustande

gekommen ist, daß vielmehr die erste Vert¬

ragsbeziehung zwischen den Parteien durch

die zwischen den Parteien im Dezember 1920

abgeschlossenen Vertrüge entstanden sei. Da

zur Zeit des schriftlichen Vertragsabschlusses
die Dienstordnung nun bereits in Kraft gi -

treten war, leugnet die Beklagte, daß die Ueber¬

gangsbestimmung der Dienstordnung, durch

welche Angestellten aus früheren Verträgen
die Erhaltung von Vergünstigungen zugesichert
wird, auf den Vertrag der Klüger Anwendung
findet. Die Beklagte will demnach die Kläger
streng nach der Dienstordnung behandeln,
nach welcher ein Dienstalter, wie es den Klä¬

gern in den mündlichen und auch noch in den

schriftlichen Vertrügen zugesichert ist, unmög¬
lich zugebillhgt v.erden kann. Ob nun freilich
die sehr weit gefaßte Uebergangsvorschrift im¬

stande ist. e inem Kontrahenten auch so bedeut¬

same Rechte, wde sie hier zur Frage stehen, zu

erhalten, kann sehr zweifelhaft sein. Die Auf¬

sichtsbehörde*, welcher die objektiv richtige
Auslegung der Bestimmungen der Dienstord¬

nung sowie die Aufsicht darüber, daß Gesetz
und Dienstordnung richthg ge handhabt werden,
obliegt, hat sich auf den Standpunkt gestellt,
daß eine solche Blankett-Uebergungsschrift
nicht fähig sei, einen mit der Dienstordnung
sonst im Widerspruch stehenden Vertragsinhalt
zu schützen. Es ist kurz die* Frage zu streifen,
inwiewedl die Aufsichtsbehörde* Oberhaupt dazu

berufen ist, in bestehende Vertrüge* zwischen

Kassen und ihren Angestellten e inzugreifen.
Es besteht nach dem Wortlaut des Gesetzes
kein Zweifel, daß das Oberversicherungsarnt
kraft seiner Aufsichtsste*llung die Verträge» zu

rektifizieren und mit der Dienstordnung in Ein¬

klang zu bringen hat. Dies Recht einer will¬

kürlichen Abänderung darf aber keinesfalls
seine gesetzten Grenzen übe*rschreitc*n. Es wäre

Pflicht der Aufsichtsbehörde gewesen, die die*

Ih-bergnngsverschrift in ihrer allerdings sehr

dehnbaren Form genehmigt hatte, sich unver¬

züglich davon zu überzeugen, daß die* Vor¬

schrift nicht allzu extensiv ausgelegt und dazu

benutzt würde, einzelnen Ang« stellten der

Kasse* unvorhültnisieaßhge Vorteile zu ver-

srhMfVn. De- Aufsichtsbehörde hat es bei

wiederholten Revisionen der Verträge bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse unterlassen, die

übertriebene weite* Auslegung der Ue bergangs-
vorschrift, wie* si«» sich in den VeMtrügen der

Kläger zeigt, zu rügen und Richtigstedlung zu

verlangen. Nachdem jedoch elie schriftlichen

Verträge der Klüger bereits zwei Jahre lang be¬
standen hatten, konnte das Aufsichtsamt die

Richtigstellung im Interesse der Rechtssicher¬

heit und nach Eorm und Glauben nicht me»hr

verlangen.
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Es ist we iter zu untersuche n, ob der münd¬

liche Vertrag« den die Kläger in der dienst-

ordnungsiosen Zeit des Kassenzusammen-

•chlusse mit der Beklagten abgeschlossen

hak n, nicht etwa schon deshalb rechtsunwirk¬

sam ist, weil auf Seiten der Beklagten kein ver¬

fassungsmäßig berufenes und zur Vertretung

berufenes Organ bestand. Mag immerhin die

Vorständekommission, welche die Verträge mit

den Klägern abgeschlossen hat, nicht gesetz¬

mäßiges Organ der Beklagten gewesen sein,

so ist es doch nieüt einzusehen, warum nicht

in Ermangelung eines gesetzlichen Vertreters

der im Entstehen begriffenen Allgemeinen
Ortskrankenkasse bis zur Wahl eines eigenen

Vorstandes eine aus den Vorständen der ein¬

zelnen sie h zusammenschließenden Kassen ge¬

bildete Kommission die zum Fortbestand der

neuen Kasse* erforderlichen Vertrüge rechts-

wirksnm abschließen sollte. Diesen Standpunkt
hat auch der spätere ordentliche Vorstand der

Kasse eingenommen, indem er die mündlichen

Verträge* der Kommission durch gleichlautende»
schriftliche Verträge» bestätigt und damit auch

rückwirkend die aus der mangelnden Vertre¬

tungsmacht herrührenden, den Verträgen eben¬

falls anhaftenden Mangel beseitigt bat. — Die

Er/ige des Dienstalters der Klüger ist also tnt-

Säcl lieh nicht erst nach Inkrafttreten der

Dienstordnung, sondern bereits vorher durch

mündliches Abkommen geregelt worden. Den

Klägern bleibt durch die Uebergangsvorschrift
ihr am dem mündlichen Vertrage hergeleitetes
Re»cl t ei halten.

Eine Untersuchung darüber, ob die Regelung
des Dienstalters, wie sie durch die schriftlichen

Ve»rtiage der Parteien von 1920 und 1921 er¬

folgt ist, der Dienstordnung widerspricht, ob

mich in diesen Fällen die» Uebergangsvorschrift
eine solch«- Vertragsbestimmung decken könnte,
und inwie fern diese* Re»gc»lung als Verstoß gegen

die Di«»nstordnung als Norm des objektiven
Rechts gemäfi $ 357 RVO. zur Nichtigkeit eines

solchen Vertragsbestandteiles führen würde, er¬

übrigt sich daher.

Es ist schließlich auch noch auf eine n Ein¬

wand der Beklagten einzuge»hen, mit welchem

diese behauptet, die Vertrüge de»r Parteien

seien schon deshalb rechtsv. irksam, weil sie in

einer nicht dienstordnungslosen Zeit mündlich

geschlossen wären. Nach der Behauptung der

Beklagten ist die Allgemeine Ortskrankenkasse

niel t als neu« s Gebilde aus den sämtlichen

Berufskranken kassen hervorgegangen, sondern

ist von einer derse-lbe»n, nämlich der Kranken¬

kasse für kaufmännische Angestellte, aufge-
nommen worden. Eür die Zeit, in welcher e ine

Dienstordnung fiir die neue Kusse noch nicht

geschaffen war. se»i die Dienstordnung der auf¬

nehmenden Kasse für alle* auch aus anderen

Berufskrankenkassen übernommenen Angeste 11-

ten bindend und ein mündlicher Vertrug gemäß
^ r } RVO- ..nach der Die nstordnung" unwirk¬

sam geweisen. Diese Auffassung der Beklagten
ist in zw« ihicher Beziehung irrig. Weder

m I reibt, \% ie schon obe»n erwähnt, $ 354 RVO.

Se hriftlichkeit der Ansteüungsvertrage d«rart

r, d ; <\\- Nie! tbeachtung der Form die

Nichtigkeit /ur Eolge Int, noch ist aus dem

zur Akt. gebrachten Material ersichtlich, daß

ein« ch : Berufskrankenkassen elie ..auf¬

nehmende'* Kasse gewesen sei oder gar, dafa

die Dienstordnung einer der Kassen für sämt¬

liche onderen Angestellten auch nur für die

Interimszeit bis zur Errichtung einer eigenen

Dienstordnung Geltung gehabt haben sollte.

Im übrigen kann auf die zutreffenden Gründe

des amtsgerichtlichen Urteils verwiesen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf § {fl

ZPO."

Zu der Frage der wohlerworbenen Rechte.

Zu dem vielumstrittenen Begriff der wohl¬

erworbenen Rechte hat der Bezirksausschuß in

Stade am 9. Juni 1925 eine bemerkenswerte

Entscheidung gefällt.
Einem Regulativbeamten einer Allgemeinen

Ortskrankenkasse, der bis zum 31. Oktober

1924 sein Gehalt nach Gruppe IX der staat¬

lichen Besoldungsordnung erhielt, war an

5. September 1924 mitgeteilt worden, daß ihm

auf Grund einer Verfügung des Versicherungs-
amts vom 1. November 1924 das Gehalt nur

noch nach Gruppe VII gezahlt werden könne.

Diese Verfügung war durch eine Entscheidung
des Reichsschiedsgerichts veranlaßt.

Auf die Klage des Beamten hat der Bezirks¬

ausschuß entschieden, daß die Allgemeine
Ortskrankenkasse verpflichtet ist, dem Beamten

das Gehalt nach Gruppe IX weiterzuzahlen.

Diese Entscheidung ist mit folgender Begrün¬
dung versehen.

„Sachlich bat der Bezirksausschuß aus

der Fassung des Regulativs und der An¬

stellungsurkunde' den Anspruch des Beschwerde -

führers auf Gleichstellung mit dem Stadt¬

sekretär als wohlerworbenes Recht anerkannt,

wobei in erster Linie Gewicht auf die Fassung

gelegt worden ist. „Es — das Gehalt — wird

dem Gehalt des Stadtsekretürs der Stadt Stade

gleichgestellt." Die dabei gegebenen Zahlen-

werte können nur als erklärender Zusatz be -

trachtet werden; das kommt besonders deutlich

in der Anstellungsurkunde zum Ausdruck, in

der es heißt:

„Es wird dem Gehalt des Stadtsekretärs der

Stadt gleichgestellt und beträgt (z. Zt.) 2600,—
Mark USW.* Hieraus geht mit noch große r.i

Deutlichke it als aus der Fassung des Regulative
hervor, daß die Absicht bestanden hat, die Ge¬
hfilter beider Dienststelleninhaber in Ueberein-

stimmung zu halten. Was die äußere Veran¬

lassung hierzu war, tut nichts zur Sache. Dic

Be»hauptung der Beklagten in der Gegenerk lä-

rung im Zivilprozeß, der Anspruch des B

schwerdeführers könne nach dem Regulativ
höchstens bis auf ein Gehalt von 4500, — Mk.

gehen, ist deswegen unzutreffend, weil d<:_

Zahlenangaben eine rechtlich maßgebende Be¬

deutung nicht zuzumessen ist. Daß der in

Erage kommende Beamte der Stadt Stade nach

Gruppe IX besoldet wird, ist nicht bestritt

worden.

Das Recht des Be schwerdeführers auf die i

der Beschwerde verlangten Bezüge ist demn.

ein wohhrw orbe»ne»s und f ü r s e i n e Person

unangreifb*ires und unabänderliches. Darüb

wie sich die Dinge be i einem Wechsel in <

Person des Gescl nftsführers zu gestalten haben

winden, ist in dem vorliegenden Falb» nicht zu

entscheiden."
Diese* Entse heddung dürfte auch für ähnlich

liegende balle von Bedeutung sein. %
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Vergnügen liest und dabei spielend lernt. Nichts ist vergessen worden.
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